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Die Bedeutung des Asyls Für die strafrechtlichen 
Massnahmen der Sicherung und Besserung

Von Direktor Steigertahl - Hamburg.
Das von dem gesunden Sinne des Volkes allezeit geforderte und von den 

Sachkennern seit langem empfohlene Gesetj über strafrechtliche Maßregeln 
der Sicherung und Besserung ist am 24. 11. 1933 *) erlassen worden. Es ist 
jefct Aufgabe aller mitwirkenden Instanzen, die Durchführung im Sinne des 
Gesetjgebers möglichst zweckvoll zu gestalten; Richterschaft, Strafvollzugs
beamte, Kreise der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege müssen ver
ständnisvoll Zusammenwirken. Sicherung des gesunden Volkskörpers vor 
gemeingefährlichen und gemeinschädlichen Elementen, Besserung aller Zu
gänglichen und Verringerung der Kosten, die der Allgemeinheit durch die 
Behandlung der antisozialen und asozialen Elemente entstehen — diese Ziele 
müssen bei der weiteren organisatorischen Arbeit im Vordergründe stehen; 
d. h. es müssen Vollzugsformen gefunden werden, die jeweils den Erfolg 
sicherstellen, dabei aber die Öffentlichen Kassen möglichst wenig belasten. 
Anstalten für Sicherungsverwahrung, feste Stationen der Heil- und Pflege
anstalten und Trinkerheilanstalten dürfen keinesfalls von nun ab jene Elemente 
an sich ziehen, die bisher in billigster Form und durchaus zwcckvoll in Arbeits
häusern und Asylen untergebracht waren. Jede Umschichtung in Richtung 
nach den teueren Anstalten hin würde unnötiges Geld kosten und muß deshalb 
unterbleiben.

In dem Bestreben, das Asyl als die billigste und in vielen Fällen durchaus 
geeignete Anstaltsform zwischen den Strafvollzugsanstaltcn im weitesten Sinne 
und dem freien Leben einzuschalten, ist zu den einzelnen Teilen des Ge6etje3 
vom 24. 11. 1933 folgendes in Vorschlag zu bringen:

I. Die Unterbringung in einer Heil- oder Pflcgeanstalt und die Sicherungs
verwahrung sind Maßnahmen, die nur gegen wirklich gemeingefährliche Rechts
brecher angewendet werden sollten; denn in beiden Fällen werden ganz erheb
liche Kosten für Aufsidits- und Pflegepersonal und für den baulichen Apparat 
aufzuwenden sein, die nur verantwortet werden können, wenn es sich um den 
Schutj des Volkes vor drohenden Gefahren durch antisoziale Menschen handelt. 
Erfahrungsgemäß werden viele Schwerverbrecher bei vorgerücktem Alter un
gefährlich; sie können dann in die straffe Zucht eines Asyls kommen, dort 
gegebenenfalls sinnvoll beschäftigt und ständig kontrolliert werden. § 42 h 
bietet die Möglichkeit, geeignete Insassen der Verwahrungs- und Heilanstalten

*) «. Nr. IX, S. 390.
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aus diesen Anstalten zu entlassen, sofern sie sich bereit erklären, in ein Asyl 
zu gehen und dort bis auf weiteres zu bleiben. Das Gesetj läßt dem Straf
richter das Recht, „die bedingte Aussetjung der Unterbringung“ bei schlechtem 
Verhalten im Asyl aufzuheben und die Riicküberweisung in die Verwahrungs
oder Heilanstalt anzuordnen. Es bedarf also nur einer engen Zusammenarbeit 
von Justiz, Strafvollzug und Asylverwaltung, um ein sinnvolles, billiges Voll
zugssystem zu gestalten, das den Absichten des Gesetjgebers vollauf entspricht.

II. Bei der Einrichtung der „Trinkerheilanstalten“ sollte von vornherein 
der Anschluß an asylähnliche Anstalten gesucht werden, deren bisherige 
Pflegesätje ohne weiteres eine billige Betriebsführung auch der neuen Abteilung 
garantieren. Es wäre u. E. völlig abwegig, wenn die Methoden hochwertiger 
Heil- und Pflegeanstalten auf jene Menschen angewandt würden, für die Arbeit 
im Freien, Zurückdrängung ihrer egozentrischen Gedankengänge, Alkohol
entzug und feste Tageseinteilung die besten Heilfaktoren darstellen.*) 
Unserer Erfahrung nach bildet die Abschreckung bei diesen zumeist weichen 
Menschen das sicherste Mittel, ihnen strafbare Handlungen gegen Staatsorgane, 
Volksgenossen und ihre bedauernswerten Familienangehörigen abzugewöhnen.

III. Beim Thema Arbeitshaus sei daran erinnert, daß die korrektionelle 
Nachhaft bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts als eine armenpolizeiliche 
Maßnahme, d. h. nach unserem jejjigen Sprachgebrauch als eine zwangsfür
sorgerische Maßnahme galt. Die Arbeitshäuser wurden daher zumeist den 
Verwaltungsstellen der Landarmenverbände zugeteilt. Billigste Betriebs
führung, Gewöhnung an Arbeit, Verwendung der Arbeitskraft zu Nutj und 
Frommen der arbeitsunfähigen Insassen angeschlossener Siechenabteilungen 
und eine strenge, patriarchalische Zucht waren die hervorstechenden Vorzüge 
der alten Arbeitshäuser. Unter liberalistischem Einfluß wurden dann immer 
mehr die Arbeitsmethoden der eigentlichen Strafanstalten übernommen, die 
sich für die asozialen (nicht antisozialen) Passivnaturen wenig eigneten, die 
Vollzugskosten nur unnötig erhöhten und das Ansehen der Arbeitshäuser auch 
in Kreisen, die bei aller Menschlichkeit sich doch den gesunden Sinn für Zucht, 
Ordnung und Staatserfordernisse bewahrten, stark herabsetjten. Im national
sozialistischen Deutschland wird das Arbeitshaus nur dann zu neuer Wert
schätzung gelangen, wenn es seinen Sondercharaktcr wieder stärker heraus
arbeitet und peinlich vermeidet, zu einer minderwertigen Strafanstalt herab
zusinken. Von der im Gesefc vorgesehenen Asylierung sollte weitestgehend 
Gebrauch gemacht werden; der Begriff „Arbeitsunfähige“ (im § 42 d Abs. 4) 
muß im Sinne der Arbeitsämter ausgclegt werden, also alle Insassen erfassen, 
die nicht arbeits vermittlungs fähig sind. Es wäre verkehrt, hier im 
Sinne der Anstalts-Arbeitsbetriebe zu entscheiden, die auch halbe und viertel 
Kräfte zu den arbeitsfähigen rechnen, weil sie sich noch notdürftig unter sach
gemäßer Aufsicht beschäftigen lassen. Selbstverständlich erwächst den Asylen 
aus dieser Abgrenzung die Pflicht, noch sparsamer als die Arbeitshäuser zu 
arbeiten, alle irgendwie beschäftigungsfähigen Insassen zur Arbeitsleistung 
heranzuziehen und sie im Interesse der alten, hilfsbedürftigen Insassen aus- 
zunutjen. —

Daß die hier vorgcschlagenen Wege nicht neu sind, sondern sich auf jahr
zehntelange Erfahrung stügen, wird jeder zugeben, der die preußischen 
Arbeits- und Landesarmenanstaltcn oder die Werk- und Armenhäuser der 
Hansestädte kannte. In diesen gehörte der verbrauchte Zuchthäush r zu den

*) Einzelheiten siehe im „Grundriß der Anstaltsfürsorge“, Carl Ilcymanns Verlag 1933. 
Dort aind auch die Hinderungen erwähnt, die ganz allgemein einem umfassenden Aushau 
der Familienpflege entgegemtehen.
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Stammgästen; als Korrigend kam er selten, wohl aber als Landarmer. Er 
hatte sich so an das Anstaltsleben gewohnt, daß er in vorgerückten Jahren mit 
den öffentlichen Gewalten stillschweigend einen Kompromiß schloß und frei
willig in eine halboffene Anstalt ging; die Anstalten ihrerseits freuten sich 
über diese Zugänge und beseiten regelmäßig wichtige Handlangerposten mit 
ihnen, die sicherlich hier die einzigen Werte in ihrem verfehlten Leben hervor
brachten. — Im Versorgungsheim Hamburg-Farmsen mit den Zweiganstalten 
Hamburg-Volksdorf und Arensch bei Cuxhaven befinden sich unter ca. 1650 
Insassen gegenwärtig 122 Männer und 21 Frauen, die ältere „gefährliche Ge
wohnheitsverbrecher“ sind; weitere 11 Männer und 7 Frauen wurden auf 
Grund des § 51 StGB wegen Zurechnungsunfähigkeit usw. vom Strafrichter 
wiederholt freigesprochen; 116 Männer und 31 Frauen sind typische Arbeits
häusler; 80 Männer und 13 Frauen hatten wegen Trinkerdelikte häufiger mit 
dem Strafrichter zu tun. Außerdem sind 400 Männer und 408 Frauen — vor
wiegend entmündigte Schwachsinnige und Trinker — in Farmsen untergebracht, 
die als gutartige Bewahrungsbedürftige*) anzusehen sind; manche von ihnen 
kamen nur deshalb wenig oder gar nicht mit dem Strafgericht in Berührung, 
weil sie rechtzeitig in Anstalten festgehalten wurden; offene Fürsorge, Justiz 
und Gesundheitswesen haben dadurch viele Ausgaben gespart.

Die dänische Sozialreform.
Von Amtmann R. Lassen, Svendborg.

Die „Sozialreform“ ist eine Sammelbezeichnung für vier dänische Gesetje, 
die vom König am 20. Mai 1933 bestätigt wurden und die eine Reform der 
ganzen sozialen Versorgungs - und Versicherungsgesetz
gebung bedeuten.

In Dänemark — wie anderwärts — hatte sich im Laufe der lebten 
40 Jahre eine reichhaltige soziale Versorgungs- und Vcrsicherungsgese^gebung 
entwickelt. Diese Gesetjgebung, die eine sehr große Anzahl von Gesctjen um
faßte, ließ indessen erkennen, daß sie allmählich Stück für Stüde und unter 
verschiedenen politisdien Konstellationen entstanden war. Es stellte sich daher 
in hohem Maße das Bedürfnis nadi einer Kodifikation heraus, durdi die 
Ordnung und System in die ganze Gesetjgebung gebracht und diese auf 
mehreren Gebieten ergänzt werden konnte.

Der Gedanke einer solchen durchgreifenden Kodifikation sctjtc sich durdi, 
als der hervorragende Sozialpolitiker K. K. S t e i n c k e im Jahre 1929 Sozial
minister wurde. Durdi viele Jahre hatte er in Wort und Schrift nadidrücklich 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, ein besseres System in die soziale Gesetj
gebung zu bringen; und in einer umfassenden Dcnksdirift, die er im Jahre 
1919 unter dem Titel „Das zukünftige Versorgungswesen“ ausarbeitctc, 
zeichnete er die Grundlinien für eine solche Reformarbeit, indem er den Ent
wurf für ein Versorgungsgcseß vorbereitete.

Diese Arbeit wurde grundlegend für den Rcformvorsdilag, den Sozial
minister Steincke in den Jahren 1929 bis 1930 ausarbeiten ließ, wenngleich 
die Gcsetjcntwürfe — u. a. auf Grund der in der Zwisdienzcit stattgefundenen 
Entwicklung — in einer Reihe von Punkten eine andere Fassung als anfänglidi 
beabsiditigt erhielten. Zugleidi wurde die Reform umfassender, als sie ur-

*) Uber Bewahrungsgesefy siehe D. Z. f. W., Februarheft 1934, wo Planck-Nürnberg Aus
führungen macht, die sich mit der Auffassung in Farmsen vollinhaltlich decken; die in der 
Sozialen Präzis vom 8. 2. 1934 von Hofer vertretenen Gedanken sind hingegen in der Praxis 
weniger verwertbar.
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sprünglich gedacht war, indem sowohl die Kranken- und die Unfallversicherung 
als auch die Arbeitslosenversicherung mit einbezogen wurden.

Die vier Geseke, die zusammen die Sozialreform bilden, nämlich:
1. das Geseß über Volksversicherung,
2. das Geseß über Versicherung gegen Folgen von Unfällen,
3. das Geseß über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung und
4. das Geseß über öffentliche Fürsorge,

bauen auf der Grundlage der früheren dänischen Gcseßgebung weiter auf.
Bevor näher auf die Reform selbst eingegangen wird, dürfte es zweck

mäßig sein, ganz kurz die Entwicklung der früheren sozialen Gesetzgebung 
darzustellen.

Vor dem Jahre 1891 hatte praktisch jede öffentliche Unterstützung den 
Charakter der „Armenunterstützung“ und hatte als solche infolge der dänischen 
Verfassung vom Jahre 1849 und der Gemeindegeseße den Verlust des aktiven 
und passiven Wahlrechts zum Reichstage und zu anderen öffentlichen Körper
schaften zur Folge, wie sie auch in verschiedenen anderen Beziehungen eine 
Verringerung der bürgerlichen Rechtsstellung mit sich brachte. Das beruhte 
auf der Erwägung, daß derjenige, der nicht im Stande ist, für sich selbst zu 
sorgen, auch nicht Einfluß auf die Verwaltung des Reichs und der Gemeinden 
haben soll.

Man wurde sich indessen allmählich darüber klar, daß dieser Grundsaß 
unnötig kränkend auf viele wirken könne, die unverschuldet in Not geraten 
waren, und dazu beitragen könne, zahlreiche Menschen, denen in ihrem 
eigenen und im Interesse der Gesellschaft Unterstützung gebührte, davon ab
zuhalten, sich darum zu bemühen.

Man führte daher in ein Geseß nach dem andern Bestimmungen über 
öffentliche Unterstüßung ein, die nicht die Wirkung der Armenunterstüßung 
haben sollten.

Als man die Versorgungsgeseßgebung im Jahre 1891 bei Erlaß des so
genannten „A r m e n g e s e t z e s“ revidierte, wurde in dieses Geseß selbst 
eine Reihe von Bestimmungen aufgenommen, die eine Unterstüßung ohne die 
Wirkung der Armenunterstüßung zuließen, wie z. B. die Unterstüßung für 
Blinde, Taubstumme, Geistesschwache, Geisteskranke, Epileptiker, Krüppel, 
Tuberkulose, Krebsleidende, chronisch Kranke usw.

Aber der entscheidende Schritt fort von der Armenunterstüßung wurde 
mit dem gleichzeitig (im Jahre 1891) verabschiedeten Geseß über Altersunter- 
stüßung getan, das später im Jahre 1922 in ein Geseß über beitragsfreie 
Altersrente geändert wurde.

Daneben entwickelte sich eine Geseßgebung über vorschußweise durch die 
öffentliche Hand erfolgende Auszahlung von Unterhaltsbeiträgen an 
außerehelich geborene Kinder und an Kinder von geschiedenen, getrennt 
lebenden und verlassenen Ehefrauen, sowie über Unterhaltsbeiträge 
an Kinder von Witwen und Witwern. Außerdem konnte auf Grund 
verschiedener Gesetze über Jugendschutz Unterstüßung ohne die 
Wirkung einer Armenunterstüßung geleistet werden. Endlich wurde durch Er
richtung kommunaler Unterstützungskassen eine beschränkteg«
Unterstüßung im Falle unverschuldeter Bedürftigkeit zugelassen.

Gleichzeitig entstand eine auf freiwilliger Versicherung aufbauendc 
Sozialversicherung, durch die zahlreiche Personen, die unver
schuldet in Not geraten waren, aus der Armenfürsorge ausschieden.

Unter diesen Gcseßcn ist vor allem das Geseß von 1892 über aner
kannte Krankenkassen zu nennen. Durch öffentliche Anerkennung 
solcher privater, freiwilliger Krankenversicherungsvereinigungen erreichten
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diese bedeutende öffentliche Zuschüsse und ihre gesamte Tätigkeit wurde neu 
geregelt, so daß sie allmählich in den Stand gesetzt wurden, ihren Mitgliedern 
eine besonders vorteilhafte Unterstützung in Krankheitsfällen zuteil werden zu 
lassen. Die freiwillige Krankenversicherung entwickelte sich allmählich so 
stark, daß mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ihre Mitglieder wurden, und 
daß ca. 82 % von denjenigen, die nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen 
überhaupt Mitglieder werden konnten, sich in die Krankenkassen aufnehmen 
ließen.

Im Jahre 1921 verband man die freiwillige Krankenversicherung mit einer 
Invalidenversicherung, so daß jeder gegen Krankheit Versicherte 
gleichzeitig gegen Invalidität versichert wurde, dergestalt, daß er im Falle von 
Invalidität (zwei Drittel Minderung der Erwerbsfähigkeit) eine gesetzlich fest
gesetzte Rente zu beanspruchen hatte.

Weiterhin ist seit dem Jahre 1907 die freiwillige Arbeitslosen
versicherung von der öffentlichen Hand neu geregelt und wird von ihr 
unterstützt. Durch eine Reihe von Gesehen aus den Jahren 1898 bis 1927 hat 
sich die Arbeiterunfallversicherung so entwickelt, daß sie nun
mehr jeden erfaßt, der im Dienste eines anderen beschäftigt ist. Diese letztere 
Versicherung ist die einzige, .die nicht auf freiwilliger Grundlage beruht, in
dem sie ganz und gar eine Verpflichtung der Arbeitgeber darstellt.

Durch die hier geschilderte Entwicklung hatte die dänische Sozialgesetz
gebung in Wirklichkeit einen recht hohen Stand erreicht. Die Grundzüge 
dieser Gesetzgebung waren an und für sich klar genug, wiesen aber auf Grund 
ihres stückweisen Zustandekommens und ihrer Entstehung unter verschiedenen 
politischen Konstellationen so viele Widersprüche und Lücken auf, daß die 
Notwendigkeit einer allgemeinen Reform dieser ganzen Gesetzgebung 
allmählich immer stärker hervortrat.

Als die Sozialreform geplant und der erste Gesetzentwurf vorgelcgt wurde 
(Herbst 1929), war der Zeitpunkt verhältnismäßig günstig, während die 
späteren Krisenverhältnisse vielfach Bedenken gegen ein Gesetzeswerk von 
diesem Umfange hervorriefen. Gleichwohl verstand Sozialminister Steincke 
seine Auffassung durchzusetzen, daß besonders in schwierigen Zeiten, wo 
gerade die Sozialgesetzgebung der schwersten Belastungsprobe ausgesetzt ist, 
es von Bedeutung ist, diese Gesetzgebung so rationell wie möglich zu gestalten, 
ob man nun die Sache vom Standpunkt derjenigen ansieht, die unterstützt 
werden sollen, oder vom Standpunkt der öffentlichen Wirtschaft.

Soweit es sich um große neue Aufgaben handelte, konnte cs angebracht 
erscheinen, die Reform auf „bessere Zeiten“ zu verschieben, aber der Haupt
gesichtspunkt war im Gegenteil der: innerhalb des gegebenen wirtschaftlichen 
Rahmens eine bessere Sozialgesetzgebung zustande zu bringen, indem man 
die Unterstützung besser den Bedürfnissen des Einzclfalls anpaßte, Doppel- 
Versorgung verhinderte, die Verwaltung vereinfachte und die wirtschaftliche 
Belastung zwischen Staat, Gemeinden, Versicherten und Arbeitgebern ander- 
weit verteilte.

Während die Sozialversicherung ursprünglich im Schatten der Versorgung 
stand, trat sie allmählich mehr und mehr in den Vordergrund und die Sozial
reform tut den legten Schritt, indem sie die Versicherung an die 
Spitze stellt. Das wird namentlich dadurch unterstrichen, daß die 
Sozialreform die Ansdiließung — jedenfalls als passives Mitglied — an die 
Krankenversicherung obligatorisch macht, daß die Krankenversicherung 
durch eine Mutterschaftsversicherung erweitert wird, daß die Invaliden
versicherung obligatorisch gemacht wird, daß die Altersrente an die Kranken
versicherung angeschlossen wird, daß verschiedene Formen für Unter*
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Stützung durch das Gesetj über öffentliche Fürsorge davon abhängig gemacht 
werden, daß der Betreffende gegen Krankheit versichert ist, daß die Unfall
versicherung in mehrfacher Beziehung erweitert wird und daß die Gewährung 
der Arbeitslosenunterstütjung auch im Falle außergewöhnlicher Arbeitslosig
keit versicherungsmäßig geregelt wird. Aber selbstverständlich bleiben ver
schiedene Fälle übrig, die sich nicht zur Abhilfe durch Versicherung eignen, 
und die deshalb wie bisher Gegenstand der öffentlichen Fürsorge 
bleiben müssen. Dieses große Gebiet wird durch das Gesetj über öffentliche 
Fürsorge in ein System gebracht, dessen Geschlossenheit sich ausdrückt in einer 
einheitlichen Verwaltungsordnung, einer Gruppierung von Bedürfnisfällen 
nach deren Ursache, in der Festse^ung bestimmter Bedingungen für die Ge
währung von Unterstütjungen und soweit möglich von festen Grenzen für die 
Unterstütjung, so daß der besonders geartete Einzelfall auch seine besondere 
Behandlung findet und daß die Wirkung der Armenunterstütjung nur in ge
wissen besonderen Fällen nach der Beschaffenheit der Ursache der Bedürftig
keit eintritt.

Wir wollen nun auf jedes der oben erwähnten vier Gesetje näher cin- 
gehcn:

1. Im Gesetj über Volksversicherung hat man die Vor
schriften über Kranken- und Invalidenversicherung nebst 
Altersrente zusammengefaßt. Das Gesetj nimmt seinen Ausgangspunkt 
von der freiwilligen Krankenversicherung. Diese, die wie erwähnt ca. zwei 
Drittel der Bevölkerung umfaßt, wird einigermaßen unverändert aufrecht er
halten, aber das Gesejj geht nun einen Schritt weiter und bezieht den ganzen 
übrigen Teil der Bevölkerung mit in die Krankenversicherung ein, indem es 
jeden, der keinen Gebrauch davon macht, sich in die Krankenversicherung 
aufnehmen zu lassen, zur Anmeldung als passives, beitragzahlendes Mit
glied zwingt, damit er sich für später ohne Rücksicht auf Alter und Gesund
heitszustand die Anwartschaft sichern kann, aktives nutjungsbcrechtigtes 
Mitglied zu werden. Das wird auch von demjenigen gefordert, dessen wirt
schaftliche Verhältnisse oberhalb der Grenzen liegen, die für die Aufnahme 
als nutjungsberechtigtes Mitglied in einer anerkannten Krankenkasse *) gelten, 
es sei denn, daß er sich in einer der sogenannten staatlich kontrollierten 
Krankenkassenvereinigungen (Fortsetjungs-Krankcnkassen) versichert hat; 
auch dort kann er sich für den Fall, daß seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
später unter der erwähnten Grenze zu liegen kommen sollten, die Anwart
schaft sichern, nutjungsbcrechtigtes Mitglied einer anerkannten Krankenkasse 
zu werden. Der Beitrag als bcitragzahlendcs Mitglied beträgt nur 2 Kr. 
jährlich bis zum vollendeten 25. Lebensjahr und darüber 2 Kr. 50 Öre.

In Zukunft soll jeder junge Mann oder jede junge Frau spätestens drei 
Monate nach Vollendung des 21. Lebensjahres Aufnahme in die Krankenver
sicherung nachsuchen, mindestens als passives Mitglied, und bei Inkrafttreten 
des Gesetjes sollen alle, die dann zwischen 21 und 60 Jahre alt sind, ihre Auf
nahme bis zum 1. 10. 1934 beantragen. Sie müssen natürlich diejenigen Auf
klärungen geben, die zur Entscheidung darüber notwendig sind, ob sie die 
gesundheitlichen Bedingungen erfüllen.

*) Die Einkommensgrenze für die Aufnahme als aktives ^nutzungsberechtigtes“ Mit
glied beträgt gegenwärtig:

in der Hauptstadt und Umgehung..................................4100,— Kr.
in anderen Städten und stadtmäßigen Ortschaften

über 1500 Einwohner.................................................. 3600,— Kr.
in den übrigen Teilen des Landes............................ 2800,— Kr.

Die Vermögensgrenze beträgt 9500,— Kr. für Einzelstehende und 14 000,— Kr. für 
Familienversorger.
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Diese Verpflichtung zur Anmeldung bei der Krankenversicherung wird 
vor allem deshalb auferlegt, weil man die Auffassung vertritt, daß die Kranken
versicherung die Grundlage für die Invalidenversicherung und die Zulassung 
zur Altersrente bilden muß. Aber die Krankenversicherung hat natürlich auch 
an und für sich ihren großen Wert. Ganz sicher werden viele von den nur 
passiv Versicherten auch in die aktive Krankenversicherung hineingezogen 
werden, und während früher viele zu ihrem Leidwesen in einem früheren oder 
späteren Zeitpunkt ihres Lebens sich von der aktiven Krankenversicherung 
ausgeschlossen sahen, da sie nicht mehr die Alters- oder gesundheitlichen Be
dingungen erfüllten, werden sie in Zukunft nicht mehr in diese Lage geraten.

Die Tätigkeit der Krankenkassen wird im übrigen in allen wesentlichen 
Punkten wie bisher fortgesetjt, doch werden verschiedene Verbesserungen ein
geführt, u. a. sei insbesondere die sehr ausgedehnte Unterstütjung erwähnt, 
die die Krankenkassen — zum Teil gegen Erstattung ihrer Ausgaben seitens 
der öffentlichen Hand — an Wöchnerinnen zu leisten verpflichtet sind, wodurch 
eine eigentliche Mutterschaftsversicherung geschaffen ist.

Wie bisher ist jedes aktive Krankenkassenmitglied gleichzeitig gegen 
Invalidität versichert, jedoch mit dem Vorbehalt einer besonderen Ge
sundheitsuntersuchung. Aber das Volksvcrsicherungsgesetj geht einen Schritt 
weiter und bestimmt, daß auch jedes passive Krankenkassenmitglied sowie 
jedes Mitglied einer Krankenkassenvereinigung von der Invalidenversicherung 
erfaßt wird. Die Invalidenprämie beträgt 6 Kr. für denjenigen, der sich vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres anmeldet oder 7 Kr. 20 Öre jährlich.

Die Zulassung zur Erlangung einer Altersrente ist in gleicher Weise 
mit der Krankenversicherung verknüpft.

Es wird nicht irgendeine besondere Altersrentenprämie entrichtet, aber 
wenn man nicht Krankenkassenbeitrag und Invalidcnprämic bezahlt, verliert 
man nicht nur die Zulassung zur Krankenkasse und zum Genuß der Invaliden
rente, sondern auch die Zulassung zur Altersrente. Gegen Bezahlung des 
Rückstandes und einen künftig erhöhten Beitrag nebst Prämie kann man 
indessen in einer gewissen Zeit die Zulassung zu den Vergünstigungen der 
Volksvcrsicherung wieder erwerben.

Für denjenigen, der mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand nicht in 
die Krankenversicherung aufgenommen werden kann, eröffnet das Gcsctj 
dennoch die Möglichkeit zum Bezüge der Altersrente, und das gleiche gilt für 
denjenigen, der bei Inkrafttreten des Gesetjes bereits das 60. Lebensjahr 
vollendet hat.

Wie man hieraus ersieht, kann man nicht von einer Altersversicherung im 
eigentlichen Sinne sprechen, so wie man sie z. B. in Deutschland kennt. Man 
hat in Dänemark eingehend erwogen, eine eigentliche Versicherung cinzu- 
füliren, aber nachdem dort in einer langen Reihe von Jahren eine beitragsfreie 
Altersrente bestanden hat, ist man vor einem solchen Schritt zurückgewichen; 
anders hätte sich die Sachlage gestaltet, wenn man eine neue Regelung ohne 
vorhandene andere Vorgänge geschaffen hätte.

Die dänische Regelung trägt indessen in mehrfacher Beziehung die Kenn
zeichen einer eigentlichen Vcrsia rung. Erstens ist die Zulassung zur Alters
rente unter gewissen im Gcsctj festgcsetjten Bedingungen ein eigentliches 
Recht. Weiterhin ist die Höhe der Rente*) im Gcsetj genau

*) Die normale Altersrente (fi;.r den, der das 65. Lebensjahr vollendet hat) beträgt:
Hauptstadt Städte Land

für ein Ehepaar . . . 1086,— Kr. 912,— Kr. 702,— Kr.
für Männer .... 732,— Kr. 606,— Kr. 468,— Kr.
für Frauen...................... 678,— Kr. 564,— Kr. 432,— Kr.

Dazu kommen Kinderzuschläge, KrankenuntcrstüQung und persönliche Zuschläge in 
besonderen Fällen.
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bestimmt, obgleich gewisse Abzüge von der Rente vorgesehen sind, wenn der 
Betreffende ein Einkommen über eine gewisse Höhe hinaus hat, so daß die 
Rente sogar ganz fortfallen kann; aber alles dieses beruht auf festen gesetj- 
lichen Vorschriften. Dazu kommt, daß die Altersrente nun durch die Ver
bindung mit einer eigentlichen Versicherung bedingt ist, 
nämlich der Krankenversicherung, die auf Grund ihrer außerordentlichen Ver
breitung in Dänemark einen vorzüglichen Ausgangspunkt für die Regelung 
bildet, die man hier unter der Sammelbezeichnung „Volksversicherung“ ge
schaffen hat.

Die Invalidenrenten berechnen sich nach den entsprechenden Be
stimmungen über die Altersrente, aber es wird in allen Fällen ein besonderer 
Invalidenzuschlag gewährt und wenn es sich um eine schwere Form 
der Invalidität handelt, wird zugleich eine Hilflosenzulage und für 
Blinde eine Blindenzulage bewilligt.

Mit den Ausgaben für die Volksversicherung verhält es 
sich in großen Zügen folgendermaßen: Die Krankenversicherung 
empfängt öffentliche Zuschüsse, die zwischen ein Drittel und ein Viertel der 
Ausgaben betragen, während diese im übrigen von den Kontingenten der 
Versicherten getragen werden. — Von den Ausgaben der Invalidenver
sicherung tragen die Gemeinden des Aufenthaltsortes ein Siebentel, die 
Kontingente der Versicherten ca. die Hälfte, die Arbeitgeber bezahlen ca. 
ein Viertel, während der Rest vom Staat getragen wird. — Die Alters
rente lastet mit ein Siebentel auf den Gemeinden des Aufenthaltsortes, 
zwei Siebentel werden auf sämtliche Gemeinden im Verhältnis zu ihrer „wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit“ verteilt und vier Siebentel trägt der Staat.

2. Das Gesetz über Arbeitslosenversicherung (das zu
gleich Vorschriften über öffentliche Arbeitsvermittlung gibt) stützt sich wie 
bisher auf freiwillige Versicherung mit Zuschüssen von Staat und Gemeinden. 
Diese Zuschüsse werden im Verhältnis zu den Mitgliederbeiträgen berechnet, 
nicht — wie sonst nach dem Genter System — im Verhältnis zu den Ausgaben. 
Diese freiwillige Versicherung erfreut sich einer weiten Verbreitung, nament
lich deshalb, weil die dänischen Fachvereinigungen ihre Mitglieder dazu 
zwingen, sich versichern zu lassen. Die öffentlichen Zuschüsse betragen durch
schnittlich 76 % derjenigen Summe, die die Arbeiter selbst bezahlen, aber die 
Zuschüsse sind so abgestuft, daß sie am höchsten für diejenigen Fachgruppen 
sind, die die geringsten Einkommen haben.

Während die Arbeitslosenversicherung ihre Aufgabe bei normaler Lage 
bisher verhältnismäßig zufriedenstellend hat lösen können, ist sie bei außer
gewöhnlich großer Arbeitslosigkeit ständig zu kurz gekommen. Diese hat im 
Laufe der Jahre, namentlich seit den legten Kriegsjahren, eine Reihe außer
gewöhnlicher gesetzlicher Hilfsmaßnahmen über ergänzende Unterstützung an 
Arbeitslose notwendig gemacht, die in sehr verschiedener, mehr oder minder 
entwickelter Art ausgcstaltet wurde.

Mit dem neuen Arheitslosenversichcrungsgeseg ist inzwischen jetzt eine 
Grundlage für r* le allgemeine versicherungsmäßige Ordnung geschaffen, wonach 
sämtliche Arb :slosenkassen „Fortsetzungskassen“ errichten, die 
bei außergewö) dich großer Arbeitslosigkeit in Wirksamkeit treten sollen. 
Die Ausgaben hierfür werden zum Teil von einem Arbeitslose nfonds 
getragen, wozu die Arbeitgeber (die im übrigen nicht zur Arbeitslosenver
sicherung beitragen) und der Staat Beiträge leisten.

3. Die Arbeiter-Unfallversicherung wird durch das neue 
Geseg bedeutend erweitert, indem es auch Erstattung für Schäden zuläßt, 
die durch gewisse Berufskrankheiten verursacht sind, wie z. B.
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Krankheiten, die auf gewisse Betriebe mit gefährlichen Stoffen (Blei und 
Quecksilber) zurückzuführen sind, Milzbrandinfektien, gewisse Hautkrank
heiten samt Lungenkrankheiten, die durch Einatmen durch Steinstaub und 
Mineralien verursacht sind.

Was den Ersatz für Verlust oder dauernde Verringerung der Erwerbs
fähigkeit anlangt, so nimmt das neue Gesetz hier die bedeutungsvolle Ände
rung vor, daß es das Rentensystem einführt, wie die meisten anderen 
europäischen Länder bereits getan haben. Bei vollständigem Verlust der 
Erwerbsfähigkeit beträgt die Rente drei Fünftel des Jahreslohnes des Ge
schädigten. Die Rente wird natürlich verhältnismäßig geringer, soweit es 
sich nur um eine Herabsetzung der Erwerbsfähigkeit handelt. Beträgt 
die Herabsejjung weniger als 50 %, so soll die Rente normalerweise 
in einen Kapital-Rentenbetrag umgewandelt werden, und man erhält auf diese 
Weise für geringfügigere Schäden gewissermaßen das Kapitalerstattungssystem 
aufrecht. Ist der Schaden größer, so kann die Rente in ein Kapital umge
wandelt werden, falls der Geschädigte damit einverstanden ist. — Für Er
stattungen an Hinterbliebene wird ständig das Kapitalerstattungssystem an
gewendet.

Die Versicherung geschieht nicht durch öffentliche Versicherungsträger, 
sondern normalerweise durch private, vom Soziakninisterium anerkannte 
Versicherungsgesellschaften, aber nur solche, die mindestens 10 000 Ver
sicherte umfassen; nur diese können anerkannt werden. Und mindestens 
drei Viertel der Prämieneinkünfte sollen durchschnittlich zu Leistungen nach 
dem Gesetz verwendet werden. Hierdurch werden die Verwaltungsausgaben 
begrenzt, so daß die Prämien der Arbeitgeber trofc Verbesserung der 
Leistungen nach dem neuen Gesetz nicht erhöht zu werden brauchen; im 
Gegenteil ergibt sich noch eine geringe Ersparnis.

4. Wenngleich die Sozialreform, wie vorher erwähnt, größeres Gewicht auf 
Versicherungen legt als bisher, so daß die Zahl derjenigen, denen auf diese 
Weise geholfen wird, bei weitem die Zahl derjenigen übersteigt, die öffentliche 
Unterstützung genießen, muß das Gesetz über öffentliche Für
sorge doch als das Hauptgesetz innerhalb der Reform angesehen werden.

Hier sind in einem einzigen Gesetz die verschiedensten Formen für öffent
liche Unterstützung gesammelt und in ein System gebracht, die bisher in einer 
Unzahl von Gesetzen behandelt waren. Unter ihnen sind als die wichtigsten 
das Armengesetz von 1891, das Unterstützungskassengesetz von 1913, die 
Unterhaltsgesetze von 1908, das Witwen-Kindcr-Gesetz von 1913 und das Vor- 
mundschaftsrats-Gesetz von 1922 zu nennen.

Das Geseg stellt zunächst in einem allgemeinen Teil Vorschriften über 
die Versorgungspflicht auf, die jedem im Verhältnis zur öffentlichen 
Hand, gegenüber sich selbst und seiner Verwandschaft obliegt, über V e r - 
sorgungsreebt, Versorgungsstelle und Versorgungs
arten samt Verwaltung, Erstattung und Rechnungswesen. 
Danach zählt das Gesetz in den folgenden Abschnitten (II bis VI) alle die 
besonderen Fälle auf, in denen öffentliche Fürsorge eintreten muß. 
Indem das Gesetz die Fälle nadi Ursache und Charakter des Bedürfnisses 
gruppiert, gibt es Regeln für die Anordnung der Fürsorge in jeder einzelnen 
Gruppe von Fällen und sondert schließlich diejenigen Fälle aus, wo Unter
stützung nach der besonderen Beschaffenheit der Bcdürfnisursache nur mit 
der Wirkung der Armenunterstützung gewährt werden darf.

Die Regeln über die Versorgungspflicht der Eltern gegenüber 
ihren Kindern und über die gegenseitige Versorgungspflicht von Eheleuten 
stimmen in allen wesentlichen Punkten mit dem bisher geltenden Recht 
überein.
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Die Hauptbedingung für das Versorgungsrecht hierzulande ist 
wie bisher, daß der Betreffende das dänische Eingeborenenrecht (Staats
bürgerrecht) hat, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, Verträge auf 
Gegenseitigkeit mit anderen Ländern über die Versorgung der Staatsbürger 
der vertragschließenden Länder abzuschließen. Solche Abkommen bestehen 
zwischen den nordischen Ländern und es wäre sicher besonders wünschens
wert, wenn ein entsprechendes Abkommen auch mit unserem Nachbarlande 
Deutschland Zustandekommen könnte.

Was die Versorgungsstelle angeht, so geschieht eine durch
greifende Systemänderung insofern, als das Gese§ den Begriff „Versorgungs
gemeinde“ aufhebt und die den Versorgungsgemeinden bisher obliegende 
Pflicht, der Aufenthaltsgemeinde die Versorgungskosten zum überwiegenden 
Teil oder mitunter ganz zu erstatten, einem besonderen Erstattungsverband 
auferlegt, der sämtliche Gemeinden des Landes umfaßt.

Die Versorgungsstelle einer Person ist die Gemeinde ihres Wohn
sitzes, aber die Unterstütjung soll im Bedürfnisfall in der Regel von der 
in Frage kommenden Gemeinde des tatsächlichen Aufenthaltes 
geleistet werden, die ja gegebenenfalls eine andere als die Gemeinde des 
Wohnsitjes sein kann. Zur Kontrolle sollen alle Aufklärungen über geleistete 
Unterstütjung in der Gemeinde des Wohnsitjes gesammelt werden; wenn eine 
Person keinen festen Wohnsi^ hat, so wird die Unterstüfcung dem Sozial- 
ministcrium mitgeteilt.

In Verbindung mit den Bestimmungen über die Versorgungsart 
gibt das Gesetj ins einzelne gehende Regeln über die Anstalten, Heime, Pflege
stiftungen U8w., deren Errichtung den Gemeinden obliegt, sowie über die 
kommunale Krankenpflege.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Zusammenfassung der 
sozialen Verwaltung, die das Gesetj über öffentliche Fürsorge vor
nimmt. Das mag als einer der Punkte angeführt werden, für den der Schöpfer 
der Sozialreform, Sozialminister Steincke, sich am stärksten eingesetjt und 
für den er mit all dem Gewicht gesprochen hat, das eine auf vieljähriger 
praktischer Arbeit „an der Front“ beruhende Erfahrung ihm gibt. Die Ver
waltung auf Grund der Versorgungsgesetjgebung war allmählich auf eine Reihe 
verschiedener Organe verlegt und infolgedessen in einer Weise zersplittert 
worden, die um so unheilvoller wirken mußte, als die Anforderungen an diese 
Gesetjgebung wuchsen.

Das Fürsorgegese^ faßt die örtliche Verwaltung bei der Gemeinde
verwaltung zusammen, wodurch besonders der Vorteil erzielt wird, daß 
die Verantwortung für diese Verwaltung derjenigen Behörde auferlegt wird, 
die für die wirtschaftliche Verwaltung der Gemeinde verantwortlich ist. Die 
Gemeindebehörde übt diese Verwaltung durch einen Sozialen Aus
schuß und einen Jugendausschuß aus. In den Städten und 
größeren Landgemeinden soll ein besonderes Sozialkontor errichtet 
werden und in allen Gemeinden soll nach vom Ministerium ausgearbeiteten 
näheren Vorschriften ein Register geführt oder eine Kartothek über 
alle Unterstügten eingerichtet werden.

Das Verwaltungsorgan, das durch Errichtung des Sozialen Ausschusses in 
jeder Gemeinde geschaffen ist, gewinnt im übrigen Bedeutung auch außerhalb 
des Gebietes des Fürsorgegesetjes, indem das Volksversicherungsgesefc wichtige 
Aufgaben betreffend Zuteilung der Alters- und Invalidenrente diesem Aus
schuß überträgt, dem auch gewisse Funktionen auf den Gebieten der anderen 
beiden Versicherungsgesetje obliegen. Im allgemeinen gilt als Voraussetjung, 
daß die Sozialeinrichtungen, die mit den Vcrsicherungßgesetjen oder der
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übrigen Sozialgesetzgebung zu tun haben* und die Sozialen Ausschüsse ein
ander Beistand leisten sollen, ebenso wie es leitendes Prinzip ist, daß diese 
Einrichtungen und die Ausschüsse für das Publikum Führer und Helfer in 
allen Fragen sein sollen, die diese Gesetzgebung berühren.

Als übergeordnete Behörden in Versorgungssachen wirken wie bisher 
die Ämter; in Jugendschutzsachen ist indessen eine Reihe von Funktionen 
auf das Landesamt für Jugendfürsorge und den Ober
inspektor für Jugendfürsorge übertragen. Der Sozialminister 
ist oberste Behörde.

Wie oben erwähnt, ist der Begriff der Versorgungsgemeinde aufgehoben 
und ein großer Teil der Ausgaben, die bisher den Versorgungsgemeinden 
oblagen, ist auf einen sämtliche Gemeinden des Landes umfassenden Er
stattungsverband übertragen. Innerhalb dieses Verbandes werden 
die Ausgaben auf die einzelnen Gemeinden mit einem Drittel nach der Be
völkerung  ̂zahl, einem Drittel nach der Summe der Einkünfte der Steuer
kataster in den Gemeinden und einem Drittel nach deren Grundbesitz und 
•belastung verteilt. Die Ausgaben werden mit anderen Worten in weitem 
Umfang nach der „w irtschaftlichen Leistungsfähigkeit“ 
der Gemeinden verteilt, woraus sich nicht nur eine Ausgleichung der Ausgaben 
zwischen den Gemeinden ergibt, sondern auch eine wesentliche Erleichterung 
für die ärmeren im Verhältnis zu den wohlhabenderen Gemeinden.

Im übrigen erhalten sämtliche Gemeinden eine bedeutende Erleichterung 
dadurch, daß der Staat eine Reihe von Ausgaben übernimmt, namentlich 
die Ausgaben zur Unterhaltung von Abnormenanstalten, Erziehungs
anstalten usw.

Auf den besonderen Teil des Fürsorgegesetzes hier näher einzugehen 
würde zu weit führen. Nach der Beschaffenheit des Bedürfnisfalles gliedern 
sich die Bestimmungen in folgende Abschnitte:

Abschnitt II: Kinderschutz.
Darin werden Bestimmungen über Pflegekinder und außerehelich ge

borene Kinder, über vorbeugenden Jugendschutz, über Unterbringung von 
Jugendlichen außerhalb ihres Heimes, über die verschiedenen Arten öffentlich 
anerkannter Erziehungsanstalten usw. getroffen.

Abschnitt III: Kinderbeiträge für alleinstehende 
Versorger.

Hierin sind Vorschriften über vorschußweise Beschaffung von Unterhalts
beiträgen durch die öffentliche Hand und Beiträge an Kinder von Witwen 
oder Witwern sowie an elternlose Kinder enthalten.

Abschnitt IV: Sonderunterstützung.
Hierunter fallen Unterstützungen in einer Reihe besonderer Fälle, in 

denen die Berechtigung zur Unterstützung und ihre Form durch die Ursache 
des Bedürfnisses bestimmt wird, wie z. B. Unterstützung aus Anlaß von Ge
burt, Krankenunterstützung nach Aufhören der Versicherungsunterstützung, 
Unterstützung an chronisch Kranke, Fürsorge für Abnorme, Krüppel usw. 
samt Fürsorge aus Anlaß von Tuberkulose, Krebs und dergl., öffentliche Schul
speisungen usw.

Abschnitt V: Gemeindeunterstützung.
Hierunter fallen alle anderen notwendigen Unterstützungen (soweit sie 

nicht unter Abschnitt VI fallen), also namentlich bei allgemeiner Bedürftig
keit, die nicht auf einer der in den vorangehenden Abschnitten abgehandelten 
Ursachen beruht. Die Gemeindeunterstützung hat im allgemeinen keine
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Wohnsitzes sein kann. Zur Kontrolle sollen alle Aufklärungen über geleistete 
Unterstützung in der Gemeinde des Wohnsitzes gesammelt werden; wenn eine 
Person keinen festen Wohnsitz hat, so wird die Unterstützung dem Sozial
ministerium mitgeteilt.

In Verbindung mit den Bestimmungen über die Versorgungsart 
gibt das Gesetz *ns einzelne gehende Regeln über die Anstalten, Heime, Pflege
stiftungen usw., deren Errichtung den Gemeinden obliegt, sowie über die 
kommunale Krankenpflege.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Zusammenfassung der 
sozialen Verwaltung, die das Gesetz über öffentliche Fürsorge vor
nimmt. Das mag als einer der Punkte angeführt werden, für den der Schöpfer 
der Sozialreform, Sozialminister Steincke, sich am stärksten eingesetzt und 
für den er mit all dem Gewicht gesprochen hat, das eine auf vieljähriger 
praktischer Arbeit „an der Front“ beruhende Erfahrung ihm gibt. Die Ver
waltung auf Grund der Versorgungsgesetzgebung war allmählich auf eine Reihe 
verschiedener Organe verlegt und infolgedessen in einer Weise zersplittert 
worden, die um so unheilvoller wirken mußte, als die Anforderungen an diese 
Gesetzgebung wuchsen.

Das Fürsorgegesetz faßt die örtliche Verwaltung bei der Gemeinde
verwaltung zusammen, wodurch besonders der Vorteil erzielt wird, daß 
die Verantwortung für diese Verwaltung derjenigen Behörde auf erlegt wird, 
die für die wirtschaftliche Verwaltung der Gemeinde verantwortlich ist. Die 
Gemeindebehörde übt diese Verwaltung durch einen Sozialen Aus
schuß und einen Jugendausschuß aus. In den Städten und 
größeren Landgemeinden soll ein besonderes Sozialkontor errichtet 
werden und in allen Gemeinden soll nach vom Ministerium ausgearbeiteten 
näheren Vorschriften ein Register geführt odet eine Kartothek über 
alle Unterstädten eingerichtet werden.

Das Verwaltungsorgan, das durch Errichtung des Sozialen Ausschusses in 
jeder Gemeinde geschaffen ist, gewinnt im übrigen Bedeutung auch außerhalb 
des Gebietes des Fürsorgegesetzes, indem das Volks Versicherungsgesetz wichtige 
Aufgaben betreffend Zuteilung der Alters- und Invalidenrente diesem Aus
schuß überträgt, dem auch gewisse Funktionen auf den Gebieten der anderen 
beiden Versicherungsgesetze obliegen. Im allgemeinen gilt als Voraussetzung, 
daß die Sozialeinrichtungen, die mit den Versicherungsgesetzen oder der
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übrigen Sozialgesetzgebung zu tun haben' und die Sozialen Ausschüsse ein
ander Bestand leisten sollen, ebenso wie es leitendes Prinzip ist, daß diese 
Einrichtungen und die Ausschüsse für das Publikum Führer und Helfer in 
allen Fragen sein sollen, die diese Gesetzgebung berühren.

Als übergeordnete Behörden in Versorgungssachen wirken wie bisher 
die Ämter; in Jugendschu^sachen ist indessen eine Reihe von Funktionen 
auf das Landesamt für Jugendfürsorge und den Ober
inspektor für Jugendfürsorge übertragen. Der Sozialminister 
ist oberste Behörde.

Wie oben erwähnt, ist der Begriff der Versorgungsgemeinde aufgehoben 
und ein großer Teil der Ausgaben, die bisher den Versorgungsgemeinden 
oblagen, ist auf einen sämtliche Gemeinden des Landes umfassenden Er
stattungsverband übertragen. Innerhalb dieses Verbandes werden 
die Ausgaben auf die einzelnen Gemeinden mit einem Drittel nach der Be
völkerungszahl, einem Drittel nach der Summe der Einkünfte der Steuer
kataster in den Gemeinden und einem Drittel nach deren Grundbesitz und 
-belastung verteilt. Die Ausgaben werden mit anderen Worten in weitem 
Umfang nach der „w irtschaftlichen Leistungsfähigkeit“ 
der Gemeinden verteilt, woraus sich nicht nur eine Ausgleichung der Ausgaben 
zwischen den Gemeinden ergibt, sondern auch eine wesentliche Erleichterung 
für die ärmeren im Verhältnis zu den wohlhabenderen Gemeinden.

Im übrigen erhalten sämtliche Gemeinden eine bedeutende Erleichterung 
dadurch, daß der Staat eine Reihe von Ausgaben übernimmt, namentlich 
die Ausgaben zur Unterhaltung von Abnormenanstalten, Erziehungs
anstalten U8W.

Auf den besonderen Teil des Fürsorgegesetzes hier näher einzugehen 
würde zu weit führen. Nach der Beschaffenheit des Bedürfnisfalles gliedern 
sich die Bestimmungen in folgende Abschnitte:

Abschnitt II: Kinderschutz.
Darin werden Bestimmungen über Pflegekinder und außerehelich ge

borene Kinder, über vorbeugenden Jugendschutz, über Unterbringung von 
Jugendlichen außerhalb ihres Heimes, über die verschiedenen Arten öffentlich 
anerkannter Erziehungsanstalten usw. getroffen.

Abschnitt III: Kinderbeiträge für alleinstehende 
Versorger.

Hierin sind Vorschriften über vorschußweise Beschaffung von Unterhalts
beiträgen durch die öffentliche Hand und Beiträge an Kinder von Witwen 
oder Witwern sowie an elternlose Kinder enthalten.

Abschnitt IV: Sonderunterstützung.
Hierunter fallen Unterstützungen in einer Reihe besonderer Fälle, in 

denen die Berechtigung zur Unterstützung und ihre Form durch die Ursache 
des Bedürfnisses bestimmt wird, wie z. B. Unterstützung aus Anlaß von Ge
burt, Krankenunterstützung nach Aufhören der Versicherungsunterstützung, 
Unterstützung an chronisch Kranke, Fürsorge für Abnorme, Krüppel usw. 
samt Fürsorge aus Anlaß von Tuberkulose, Krebs und dergl., öffentliche Schul
speisungen usw.

Abschnitt V: Gemeindeunterstützung.
Hierunter fallen alle anderen notwendigen Unterstützungen (soweit sie 

nicht unter Abschnitt VI fallen), also namentlich bei allgemeiner Bedürftig
keit, die nicht auf einer der in den vorangehenden Abschnitten abgehandelten 
Ursachen beruht. Die Gemeindeunterstügung hat im allgemeinen keine
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andere Rechtswirkung für den Betreffenden, als daß er verpflichtet ist, den 
Betrag der öffentlichen UnterstüQung zu erstatten, soweit er später hierzu in 
der Lage ist, was natürlich verhältnismäßig selten geschieht. Wenn der Be
treffende in unmittelbare Versorgung einer Arbeitsanstalt oder einer ähnlichen 
Einrichtung kommt, oder wenn die Hilfe im übrigen zu einer dauernden 
wird oder einen solchen Umfang annimmt, daß sie den Charakter einer 
eigentlichen Fürsorge erhält, so tritt als äußere Rechtswirkung ein, daß der 
Betreffende das aktive und passive Wahlrecht zu öffentlichen Körperschaften 
einbüßt.

Abschnitt VI: Armenunterstützung.
Hierunter hat man eine Reihe von Fällen zusammengefaßt, in denen die 

öffentliche Unterstütjung auf Grund der Beschaffenheit der Bedürfnisursache 
nur mit Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts nebst verschiedenen 
anderen die bürgerliche Rechtsstellung beeinträchtigenden Wirkungen geleistet 
werden kann. Die Fälle, um die es sich hier handelt, sind: Versorgung 
arbeitsscheuer Personen, säumiger Versorger, Alkoholiker, Herumtreiber, Er
werbs- oder Mittelloser usw.

Bei der gleichzeitigen Revision dieses ganzen großen Gesetjgebungs- 
bereiches, der die soziale Versicherungs- und Versorgungsgesetjgebung um
faßt, war man bestrebt, die verschiedenen Formen für Untcrstügung und die 
Bedingungen hierfür in allen Einzelheiten in ein zusammenfassendes System 
einzugliedern. Mit allem bei der Möglichkeit von Fehlern und Mängeln ge
botenem Vorbehalt ist es doch kaum zu viel gesagt, daß es gelungen ist, ein 
geschlossenes Ganzes mit wirklich innerem Zu
sammenhang zu schaffen.

Rundschau

Allgemeines
Die Führcrin der N. S.-Fraucnschaft, 

des Deutschen Frauenwerks und des 
Deutschen Frauenarbeitsdienstcs, Frau 
Scholg-Klink, hat am 16. März 1934 
kurze Richtlinien zur deutschen Frauen
arbeit herausgegeben. Hiernach steht die 
N. S.-Frauenschaft als Dachorganisation 
über den gesamten Frauenverbänden mit 
der speziellen Aufgabe der kulturellen, 
geistigen und politischen Erziehung der 
deutschen Frauen. Die großen Frauen- 
fachverbände werden durdi je eine Ge
schäftsführerin in der Zentralstelle 
dauernd vertreten sein. Um auch mit 
denjenigen Verbänden, die über keine 
Vertretung in der Zentralstelle ver
fügen, Verbindung zu unterhalten, wer
den regelmäßig Arbeitsbesprechungen 
abgchaltcn werden. Die bisherigen 
Landesstcllenleiterinncn des Deutschen 
Frauenwerks fallen fort. Die Verant
wortung für die Gau-Frauenarbeit liegt 
in erster Linie bei der Gaufraucnschafts-

leiterin, und da die Aufgabe der N. S.- 
Frauenschaft ausschließlich die kulturell- 
politische und geistige Erziehung umfaßt, 
werden die Verbände zu den ihren Fach
gebieten entsprechenden Arbeiten heran
gezogen. Diese Aufgabenverteilung gilt 
auch für das Rcidismütterdienstwerk, 
das Mütterschulung und Müttererholung 
als Hauptaufgaben umfaßt. Die Schu
lungsarbeit wird von der N. S.-Fraucn- 
Schaft und dem Deutschen Frauenwerk 
durchgeführt. Die Müttersdiulungskursc, 
soweit sie reine Schulung der jungen 
Mutter betreffen, werden in Zusammen
arbeit mit allen Beteiligten auf eine 
überkonfessionelle Grundlage gebradit 
werden in Arbeitsgemeinschaft mit den 
katholischen Müttervereinen, dem Evan
gelischen Frauenwerk und einem jedem 
Gau cntsprcdienden neutralen Fachver- 
band. Jeder Gau hat eine Mütter* 
sdiulungsleitcrin zu bestellen, die über 
Fachkenntnisse verfügen muß und ihrer
seits die Kurse für die Wanderlehrerin 
abhält. Die Durdiführung der Müttcr-
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erholung wird als fürsorgerische Maß
nahme unter Führung und zusammen mit 
der N. S.-Volkswohlfahrt geleistet werden.

Die Mitwirkung Jugendlicher bei 
öffentlichen Straßensammlungen ist durch 
Erlaß des Reichsministers des Innern 
vom 5. 4. 34 — III 4250/16. 3. — mit 
Wirkung vom 1. Mai 1934 neu geregelt 
worden. Danach dürfen jetzt auf Antrag 
bei den zuständigen Behörden unifor
mierte Mitglieder der H.-J. einschl. des 
Jungvolks und des BDM. im Alter von 
10—18 Jahren auf den Straßen für die 
H.-J. oder andere Organisationen an be
stimmten Tagen Geld sammeln, Post
karten und ähnliche Werbemittel ver
kaufen.

Die Sammler müssen mindestens zu 
zweien angesetjt werden.

Das gleiche gilt für die uniformierten 
Jugendlichen des VDA. und der dem 
Reichssportführer unterstellten Sport
verbände.

Nicht uniformierte Jugendliche unter 
18 Jahren erhalten keine Erlaubnis, auf 
der Straße zu sammeln.

Nicht zulässig ist ferner das Sammeln 
der Jugendlichen zwischen 10 und 
18 Jahren in Häusern und Lokalen wegen 
der hiermit für die Jugendlichen ver
bundenen sittlichen und körperlichen Ge
fahren. Auch Straßensammlungen müssen 
bei Eintritt der Dunkelheit abgebrochen 
werden.

Der Reichsminister des Innern, der 
sich bereits wiederholt gegen jede Übcr- 
bcanspruchung der Jugendlichen ge
wendet hat, bestimmt in dem Erlaß fer
ner, daß Jugendliche nicht mehr als an 
einem Tag im Monat zu Geldsammlungen 
herangezogen werden dürfen.

Um die Mittelbcschaffung für die 
Durchführung des Winterhilfswerkes 
auch weiterhin zu ermöglichen und nun 
nach Abschluß des WHW. die Voraus
setzungen für eine planmäßige In
anspruchnahme der Bevölkerung durch 
Sammlungen zu schaffen, hat der Preußi
sche Staatskommissar für die Regelung 
der Wohlfahrtspflege angeordnet, daß 
Genehmigungen zur Veranstaltung von 
Sammlungen auf Grund der Bundesrats
verordnung nur für den Zeitabschnitt 
vom 1. April bis 31. Oktober 1934 er
teilt werden dürfen, und zwar nur 
solchen Vereinen und Anstalten, die 
einem der vier Spißenvcrhände der 
freien Wohlfahrtspflege angeboren. Die

Entscheidung über die Erteilung der 
Erlaubnis zur Veranstaltung von 
Straßen- und Haussammlungen behält 
sich der Staatskommissar vor. — Damit 
die Anforderungen an die Gebefreudig
keit der Bevölkerung nicht überspannt 
werden, soll die Zahl der Hauskollekten 
und der mündlichen Werbungen erheb
lich vermindert werden. Die Veranstalter 
mündlicher und schriftlicher Werbungen 
sollen sich nur an solche Personen wen
den, die schon bisher durch Gewährung 
von Spenden ihr Interesse für den 
jeweiligen Zweck gezeigt haben. Diese 
Bestimmungen gelten nicht für Samm
lungen zu politischen Zwecken, für die 
Kirchenkollektcn sowie für Sammlungen 
und Werbungen für kirchliche Zwecke 
(RdErl d. Pr. Stk. f. d. Reg. d. Wohl- 
fahrtspfl. v. 15. 2. 1934 — IV W. 
6230/10. 2 — Min. Bl. f. d. Pr. GVerw. 
Ausg. A Nr. 8 v. 21. 2. 34).

Die Schweizerische Landeskommission 
für soziale Arbeit, Zürich, hat Ende De
zember 1933 eine Eingabe an den Re
gierungsrat des Kantons Zürich bezüg
lich einer Behördenaufsicht über den 
Woh'fahrtshandel, d. h. den Vertrieb von 
Gegenständen zu Wohlfahrtszwecken auf 
gemeinnüßiger Basis, gewendet.

Aus der Eingabe ist ersichtlich, daß 
erhebliche Mißstände, die in Deutschland 
schon 1917 zur Bundesratsverordnung 
über die Beaufsichtigung der Wohlfahrts
pflege geführt haben, Anlaß sind, eine 
Regelung zu fordern.

Nach dem vorliegenden Entwurf von 
Richtlinien für eine behördliche Aufsicht 
über den Wohlfahrtshandel soll unter 
dem Begriff „Wohlfahrtshandel“ jeder 
Verkauf, der z. B. durch die Firmenbe
zeichnung (Blindenheime), durch die 
Warenbezeichnung (z. B. Ware aus der 
X-Anstalt) oder durch den Hinweis Ver
kauf zugunsten einer Einrichtung oder 
einer bestimmten notleidenden Gruppe 
einer Genehmigung bedürfen.

Die Bewilligungen sollen den öffent
lichen und privaten gemeinnützigen An
stalten, die den Nachweis erbringen, daß 
der Gewinn den Insassen zugute kommt, 
erteilt werden, ferner unter den gleichen 
Voraussetzungen den Gebrcchlidicn-Er- 
werbsgcnosscnsdioften. Hierbei wird 
gleichzeitig darauf hingewiesen, daß 
Werkstätten, hei denen mehr als ein 
Viertel der Arbeiter nicht gebrcdilidi 
(nicht blind, nicht verkrüppelt) sind, die
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Bewilligung nicht erteilt werden darf. 
Auch bei erteilter Bewilligung dürfen 
die von nichtgebrechlichen Arbeitern 
hergestellten Waren nicht im Rahmen 
der Bewilligung verkauft werden.

Im Gegensaft zu deutscher Hand- 
habung, bei der die Bewilligung aus
schließlich Einrichtungen erteilt wird, 
soll sie hier auch den selbständig erwer
benden Gebrechlichen, die allein oder mit 
ihren Familienangehörigen und bis zu 
drei gebrechlichen Mitarbeitern tätig 
sind, erteilt werden unter der Be
dingung, daß der mit dem Verkauf Be
traute keinen übermäßigen Gewinn er
zielt.

Das Landesjugendamt der Rhein
provinz hat die Adoptionsabteilung des 
aufgelösten Vereins für Säuglingsfür
sorge und Wohlfahrtspflege im Regie
rungsbezirk Düsseldorf *) zu einer zen
tralen Vermittlungsstelle für Adoptionen 
in der Rheinprovinz ausgebaut und 
gleichzeitig die bisherige Geschäftsführe
rin und die Akten übernommen. Mit 
solcher zentralen Adoptionsvermittlungs
stelle ist die Möglichkeit der überört
lichen Vermittlung gegeben.

In Spanien ist Frau Clara Campoa- 
mor zum Direktor der Assistencia Publica 
y Prevision Social ernannt worden. Sie 
hat hiermit die Leitung des gesamten 
staatlichen Fürsorge- und Wohlfahrts
wesens übernommen. Frau Campoamor 
ist Rechtsanwältin von Beruf.
Soziale Ausbildung»- und Berufafragen

Die Niederrheinische Frauenakademie 
Düsseldorf ist umgewandelt in die 
Deutsche Frauenakademie, Düsseldorf. 
Diese ist staatlich anerkannte Wohl
fahrtsschule für nationalsozialistische 
Volkspflege. Angegliedert ist ein ein- 
und zweijähriges pflegerisches Prosemi
nar für die pflegerische Vorbildung im 
Fach Gesundheitsfürsorge. Das zwei
jährige Proseminar schließt mit der 
staatlichen Kranken- oder Säuglings- 
pflegerinnen-Prüfung ab. Ein halb
jähriger hauswirtschaftlicher Lehrgang ist 
außerdem vorhanden.
Bcvölkerungspolitik

Maßnahmen zugunsten kinderreicher 
Familien. Vom 1. April 1934 ab sind 
durch das Geseft zur Erhaltung und

*) Siehe Nr. 10, 9. Jahrg. S. 449 dieser 
Zeitschrift.

Hebung der Kaufkraft (RGBl. I S. 235) 
Steuerpflichtige, denen Kinderermäßi
gung nach dem Einkommensteuergeseft 
für mindestens drei Kinder zustehen, von 
der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe völlig 
befreit; auch Steuerpflichtige, die nur für 
ein oder zwei Kinder Kinderermäßigung 
genießen, brauchen keine Abgabe zur 
Arbeitslosenhilfe zu zahlen, wenn ihr 
Arbeitslohn nicht mehr als 500 RM mo
natlich beträgt. Soweit demnach noch 
eine Abgabe zu entrichten ist, bestehen 
je nach der Höhe des Arbeitslohns 
Staffeln, die für Kinderlose größere 
Hundertsäfte aufweisen, als für Steuer
pflichtige mit Kinderermäßigung. Haus
gehilfinnen gelten nicht als Kinder im 
Sinne dieser neuen Bestimmungen.

Auch die Reichsbahn hat dem Bei
spiel anderer Länder, vor allem Frank
reichs und Belgiens, folgend, neuerdings 
ihre Personentarife nach bevölkerungs
politischen Gesichtspunkten ausgestaltet. 
Familien mit mindestens vier Kindern 
unter 18 Jahren brauchen, wenn min
destens zwei Familienmitglieder zusam
menreisen, nur für eine Person den 
vollen Tarifsaft zu entrichten, eile 
übrigen reisen für die Hälfte des Saftes, 
den sie sonst hätten zahlen müssen.

Eine Statistik der deutschen Wande
rung in der Zeit von 1925 bis 1933 ver
öffentlicht das Statistische Reichsamt im 
1. Januarheft von „Wirtschaft und Sta
tistik“. Seit 1871 sind 2,4 Millionen aus
gewandert. Für 1925 bis 1933 ergeben 
sich für das Deutsche Reich (ohne Saar
gebiet) folgende Ziffern:
Wohnbevölkerung am intgecamt mlnnlirh weiblich

16. Juni 1933 65 188 626 31662 380 33 526 246
16. Juni 1925 62 410 619 30 196 823 32 213 796

lomit Bevölkerungen-
nähme 1925—1931 2 778 007 1465 557 1312 450

in der gleichen Zeit betrug
der CeburtenOberechuea 3 041 968 1 637 836 1 404 132

eomit ergibt eich ein
Wanderungeverluft von 263 961 172 279 91 682

wobei zwei Drittel der Mehrauswande
rung gegenüber der Einwanderung auf 
das männliche Geschlecht entfallen. 
Wanderungsgewinne weisen in Nord
deutschland Berlin mit dem Regierungs
bezirk Potsdam, Hamburg, Bremen und 
Lübeck sowie die rheinischen Regierungs
bezirke Köln und Aachen, in Süddeutsch- 
laqd Oberbayern mit München und der 
Neckarkreis mit Stuttgart auf. Wände- 
rungsvcrluste haben an erster Stelle die 
preußischen Ostgebiete, die Bayerische 
Ostmark, aber auch das Ruhrgebiet.
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Revision des dänischen Sterilisations- 
geseges. Wenn sich die dänisdie Fach* * 
literatur neuerdings wieder lebhaft mit 
der Sterilisationsfrage befaßt *)* so ist 
das darauf zurückzuführen, daß das Ge* 
sefj vom 1. Juni 1929 über Zulässigkeit 
der St. von vornherein nur Versuchs
charakter hatte und dem Reichstag 
spätestens in seiner ordentlichen Tagung 
1933—1934 zur Revision vorzulegen war 
($ 6). Bisher wurden in Dänemark an
scheinend nur verhältnismäßig wenige 
Fälle von St. auf Grund des § 2 des Ge* 
sefces*) vorgenommen, obwohl der Kreis 
der hierfür in Frage kommenden Per
sonen sich nicht wie im deutschen Geseft 
vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 529) zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses 
auf einzelne bestimmte aufgezählte 
Krankheitsfälle beschränkt., Er erstreckt 
sich vielmehr schlechthin auf „physisch 
abnorme“ Personen, allerdings nur 
solche, die zur Fürsorge in einer Staats
anstalt oder einer armengese&lich aner
kannten Anstalt untergebracht sind, und 
bei denen es, selbst wenn sie keine Ge
fahr für die Rechtssicherheit im Sinne 
des § 1 bedeuten, im besonderen Inter
esse der Gesellschaft liegt und für ihre 
eigene Person nüftlich ist, daß ihnen 
Nachkommenschaft unmöglich gemacht 
wird. Unter psychisch abnormen Per
sonen versteht man nach dänischer 
Praxis nur die nachstehend aufgeführten 
Kategorien, auf die seit Inkrafttreten 
des Gesefyes bis etwa Mitte 1933 St. nur 
in folgenden Fällen angewendet worden 
ist:

Psychopathen
Geisteskranke

kein Fall 
1 Fall

Epileptiker 2 Fälle
Geistesschwache ca. 100 Fälle

Die Nachbarländer Norwegen, Schweden 
und Finnland können zum Vergleich 
nicht herangezogen werden, weil dort die 
Regelung der St.-Frage über Kom
missions- oder Regierungsentwürfe ver
schiedener Art noch nicht hinausge- 
komme*, ist und diese Entwürfe z. T. 
recht umstritten sind, während das

*) „Socialt Tidakrift“, 9. Jahrg. Nr. 10 
(Okt. 1933), Seile A 232 ff.. , Del
Tyak Steriliaationslov, ebd. 10. Jahrg. Nr. 1 
(Jan. 1934), Seite A 1 ff., Wildenakov, Sterili- 
•ationalovena Revision.

*) Deutsche Überlegung des Gese&es im 
„Reichsgesundheitsblatt*', 4. Jahrg. Nr. 35 
(28. August 1929), Seite 659.

deutsche Gesefc erst zu kurze Zeit in 
Kraft ist.

Es hat den Anschein, als ob man in 
Dänemark die bisher gewonnenen Er
fahrungen noch nicht für ausreichend 
hält, um sich schon jefct gesetjlich end
gültig festzulegen. Bedenken begegnet 
insbesondere die Zulassung der St. ohne 
Rücksicht auf die Zustimmung des Be
troffenen, wie sie auch der norwegische 
Entwurf bei hoffnungslos Geisteskranken 
oder -schwachen kennt. Das Gleiche gilt 
von einer Dezentralisation der Behörden, 
die über Zulassung der St. zu befinden 
haben, da man die genügende Sachkunde 
zahlreicher örtlicher Stellen in Zweifel 
zieht. Andererseits wird eine Reform
bedürftigkeit des Gesekes namentlich in
soweit anerkannt, als man Vereinfachung 
des Geschäftsganges und des Instanzen
zuges fordert. Denn zur St. auf Grund 
der geltenden Vorschriften bedarf es der 
Erfüllung von nicht weniger als 14 For
malitäten. Die Erbanlage als Grundlage 
der St. einzuführen, wie es auch z. T. im 
schwedischen und im norwegischen Ent
wurf geschehen ist, scheint nicht beab
sichtigt zu sein.

Das dänische Gesefo kennt auch eine 
völlige operative Beseitigung des Ge- 
schlechtstriebs (§ 1), wenn dieser durch 
seine abnorme Stärke oder Richtung die 
betr. Person der Begehung von Ver
brechen aussegt (Kastration) und dadurch 
Gefahr für diese selbst oder ihre Um
gebung verursacht.

Freie Wohlfahrtspflege
Zwischen dem Amt für Volkswohl

fahrt bei der Obersten Leitung der PO. 
der NSDAP., dem Ceatral-Ausschuß für 
die Innere Mission der deutschen evan
gelischen Kirche, dem Deutschen Caritas
verband, dem Deutschen Roten Kreuz, 
ist am 18. März 1934 eine Vereinbarung 
geschlossen worden, nach der sich die 
genannten Verbände zu einer Arbeits
gemeinschaft unter Führung des Amts
leiters des Amtes für Volkswohlfahrt 
bei der Obersten Leitung der PO. der 
NSDAP. Hilgenfeldt zusammenschließen.

Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist 
die Sicherstellung der einheitlichen und 
planwirtschaftlichen Gestaltung der ge
samten Wohlfahrtsaufgaben im Sinne 
des nationalsozialistischen Staates.

Die Spifyenverbände behalten im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft unter
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Wahrung der dem Wesen der Verbände 
gemäßen grundsätzlichen Rechte und 
Pflichten ihre Selbständigkeit und Unab
hängigkeit. Der Führer der Arbeits
gemeinschaft beruft auf Vorschlag der 
Verbände je zwei Vertreter in den 
Führerrat, den er bei allen wichtigen 
Fragen der Volks Wohlfahrt hört. Ein 
Vertreter für den Fall der Verhinderung 
wird ebenfalls bestellt.

Der Amtsleiter des Amtes für Volks
wohlfahrt beruft als Führer der Arbeits
gemeinschaft einen besonderen Ge
schäftsführer, der im engsten Einver
nehmen mit dem Amt für Volkswohl
fahrt zu arbeiten hat. Für die verschie
denen Fachgebiete werden nach Bedarf 
Fachausschüsse gebildet, in die die Ver
bände Vertreter entsenden. Die Leitung 
der Fachausschüsse wird vom Führer der 
Arbeitsgemeinschaft bestimmt. Bei Be
ratung des Führerrats über wichtige 
Fragen ist der zuständige Fachausschuß 
gutachtlich zu hören.

Der Reichsführer der Inneren Mission, 
Präsident Themel, ist vom Reichsbischof 
beauftragt worden, auf Grund des Ab
kommens vom 18. Oktober 1933 zwischen 
der Deutschen evangelischen Kirche und 
dem Centralausschuß für Innere Mission 
eine neue Verfassung des Centralaus
schusses auszuarbeiten, die den engen 
Zusammenschluß aller Verbände und 
Einrichtungen der Inneren Mission unter 
einheitlicher Führung gewährleistet.

In den Präsidialrat des Deutschen 
Roten Kreuzes sind der Stabschef der 
SA., Reichsminister Rohm, der Amts- 
leitcr des Amtes für Volkswohlfahrt bei 
der Obersten Leitung der PO. der 
NSDAP. Hilgcnfeldt und Ministerial
direktor Dr. Gütt, Rdl. berufen worden; 
in den „Großen Rat* der Führer des 
Reichsverbandes der Deutschen Presse, 
Weiß, der Präsident des Rcidisgesund- 
heitsamtes, Prof. Dr. Reiter, der Führer 
der Deutschen Ärzteschaft Dr. Wagener, 
der Direktor der Chirurgischen Universi
tätsklinik Berlin, Prof. Dr. Magnus, 
Ministerialrat Dr. Bartels, Rdl. und 
Rechtsanwalt und Notar Koch.

Fürgorgewegen
Die endgültige Fürsorgepflicht für 

aus dem Ausland zurückkehrende 
Deutsche, staatlose ehemalige Deutsche 
und staatlose Personen deutscher Ab
kunft ist in § 12 RFV. geregelt. Die

ziemlich verwickelten Vorschriften sind 
durch die VO. über die Fürsorgepflicht 
für Deutsche aus dem Ausland vom 
13. März 1934 — RG. Bl. 7 I, S. 193, 
1934 — geändert und vereinfacht wor
den. Wenn die Abwesenheit nicht länger 
als 1 Jahr gedauert hat, so ist nach wie 
vor der Bezirksfürsorgeverband zu
ständig, in dessen Bereich der Hilfsbe
dürftige innerhalb des legten Jahres vor 
dem Austritt aus dem Reichsgebiet zu
legt seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Wenn sich die endgültige Für
sorgepflicht nach dieser Vorschrift nicht 
bestimmen ließ, so war bisher das Land 
zuständig, dessen Staatsangehörigkeit der 
Hilfsbedürftige besigt oder zulegt besaß. 
Wenn auch diese Voraussegung nicht ge
geben war, hatte das Reich ein Land für 
zuständig zu erklären und die Kosten 
der Fürsorge zu erstatten. Die neue 
Verordnung, die auf Grund des Geseges 
über den Neuaufbau des Reichs ergangen 
ist, beseitigt die Zwischenschaltung der 
Länder, denen es bisher oblag, ihrerseits 
zu bestimmen, welcher ihrer Fürsorge
verbände die ihnen auferlegte Fürsorge
pflicht zu erfüllen hat. Soweit nicht ein 
Bezirksfürsorgeverband zuständig ist, 
muß nunmehr der Landesfürsorgever
band eintreten, in dessen Bezirk der 
Hilfsbedürftige geboren ist. Liegt der 
Geburtsort im Ausland, so ist der Ge
burtsort des Vaters und in dritter Linie 
der der Mutter maßgebend. In legter 
Linie ist der Landesfürsorgeverband zu
ständig, in dessen- Bezirk sich der Hilfs
bedürftige bei Eintritt der Hilfsbe
dürftigkeit aufhält. Um die Grenzbezirke 
nicht zu überlasten, ist dem Reichsinnen
minister das Recht Vorbehalten, die 
Fürsorgepflicht auch auf andere Landes
fürsorgeverbände zu übertragen. — Auch 
die Fürsorgepflicht für gemeinsam aus 
dem Ausland kommende Familienmit
glieder ist nunmehr reichsrechtlich und 
zwar in Anlehnung an die bisherigen 
preußischen Vorschriften geregelt. Maß
geblich für die Zuständigkeit sind die 
Verhältnisse des ältesten hilfsbedürf
tigen Familienmitglieds. Als Fa
milienmitglieder im Sinne dieser 
Vorschrift gelten nicht nur Ehe- 
gat'-n. Verwandte und Verschwägerte, 
sondern auch Personen, deren Trennung 
eine offensichtliche Härte bedeuten 
würde. — Die für neu eintreffende Ver
triebene bisher noch geltenden Sondcr- 
vorschriften (§ 14 der VO. über die Auf-
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lösung der Flüchtlingslager vom 17. De
zember 1923) sind beseitigt. — Fortge
fallen ist auch die Verpflichtung des 
Reichs, in gewissen Fällen selbst die Für
sorgekosten zn tragen.

Die Ausführungsverordnung des 
Preußischen Justizministers vom 22. Fe
bruar 1934 — I 6157 — (Deutsche Justiz 
S. 273) führt bezüglich der Beiordnung 
von Armenanwälten aus, daß der Sinn 
der Armenrechtsbewilligung sei, der 
armen Partei in gleicher Weise wie der 
begüterten die Verfolgung ihrer Rechte 
zu ermöglichen. Es muß deshalb der 
armen Partei ebenso wie der begüterten 
die Möglichkeit gegeben sein, den An
walt ihres Vertrauens zu wählen. Es 
wird daher empfohlen, in Fällen, in 
denen die arme Partei einen Anwalt nicht 
ohne weiteres namhaft macht, zur Nen
nung des von ihr gewünschten Anwalts 
aufzufordern.

Der Beschwerdeausschuß beim Säch
sischen Landeswohlfahrts- und Jugend
amt besteht nach dem Gesetz vom 
20. März 1934 — Sachs. GesBl. S. 37, 
1934 — nur noch aus dem Vorsitzenden, 
den wie bisher das Arbeits- und Wohl
fahrtsministerium ernennt, und aus 2 — 
statt 6 — Beisitzern, die nicht mehr von 
verschiedenen Gruppen des Beirats des 
Amtes gewählt, sondern auf Vorschlag 
des Sächsischen Gemeindetages und der 
Arbeitsgemeinschaft der freien Wohl
fahrtspflege vom Ministerium ernannt 
werden.

Die Wohlfahrtsunterstüßung selb
ständiger Handwerker *) ist in vielen Be
zirksfürsorgeverbänden davon abhängig 
gemacht worden, daß die Unterstü&ungs- 
suchenden ihr Gewerbe abmelden und 
sich jeder Beschäftigung im Beruf ent
halten. Der Reichsstand des Deutschen 
Handwerks hat unter dem 28. November 
1933 eine Eingabe an den Reidisarbcits- 
minister gerichtet, in der er darauf hin
weist, daß es dem Handwerker dadurch 
unmöglich gemacht werde, eine Verbin
dung mit seiner Kundschaft aufrecht zu 
erhalten und seinen Betrieb wieder auf- 
zunchmen, so daß also seine Existenz 
endgültig zerstört wird.

Unter Bezugnahme auf den § 7 der 
RGS., nach dem jeder Hilfsbedürftige 
seine Arbeitskraft zur Beschaffung des

*) Siehe Rundfrage des Archiv« für Wohl
fahrtspflege in Nr. 1, 8. Jahrg., S. 25 dieser 
Zeitschrift.

notwendigen Lebensbedarfs einsetjen 
muß und die Fürsorge ihm hierzu soweit 
möglich Gelegenheit geben soll, hat der 
Reichsstand des Deutschen Handwerks 
beantragt, von der Abmeldung des Ge
werbebetriebs abzusehen. Da auch der 
Reichsstand sich der Einsicht nicht ver
schließen könne, daß eine Kontrolle, 
welche Einnahmen der Unterstützungs
empfänger aus seiner Arbeitstätigkeit 
bezieht, notwendig ist, hat er vorge
schlagen, daß das Wohlfahrtsamt alle 
Handwerker, denen nach Prüfung der 
Verhältnisse Unterstützung gewährt wird, 
der Handwerkskammer melden müsse. 
Die Handwerkskammer wird sofort durch 
ihre Organe darauf hinweisen, daß jede 
Arbeitsübernahme eines Unterstützungs
empfängers, die ihr oder den Innungen 
bekannt wird, dem Wohlfahrtsamt mel
den. Die Handwerkskammer oder In
nung soll ferner die Berechtigung er
halten, die Betriebe von Unterstützungs
empfängern jederzeit zu kontrollieren.

Am 12. März 1934 konnte der 
Reichsstand des Deutschen Handwerks 
seinen Mitgliedskörperschaften mitteilen, 
daß der Reichsarbeitsminister die Ein
gabe im Wortlaut den Sozialministerien 
der Länder zugeleitet habe mit dem Hin
weis, daß auch ihm die Abmeldung des 
Gewerbes bei Inanspruchnahme der 
Fürsorge mit den Vorschriften des 
§ 7 Abs. 1 der RGS. nicht unbedingt 
zweckmäßig, daß er sich der Notwendig
keit von Kontrollmaßnahmen nicht ver
schließen könne und die diesbezüglichen 
Vorschläge des Reichsstands des Deut
schen Handwerks beachtlich fände. Über
dies bestehe die Möglichkeit, bei den 
Handwerkern jeweils vor der Auszahlung 
der Unterstützung schriftliche Erklärun
gen über das Erwerbseinkommen in dem 
abgelaufenen Unterstü^ungszeitraum zu 
fordern.

Zur Frage der Überschneidung von 
Unterstützungssätzen und Löhnen hat die 
Sozialrcferentin beim Kölner Wohl
fahrtsamt Hildegard Schräder im Auf
träge des Wohlfahrtsamtes im Februar 
1934 eine interessante Untersuchung an- 
gestellt. Danach betragen die Durch
schnittswerte der Monatsunterstützungen 
unter Einrechnung von Mietbeihilfen 
Kleidung, BcdarfsdeckungsBcheinen, Fett- 
verbilligung und Winterhilfe in Köln 
für Ehepaare mit 2, 4, 6 und 8 Kin
dern 88,30, 117,70, 147,60 und 175,50
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Reichsmark. Dagegen verdient ein 
Maurer bei 40 stündiger Beschäfti
gung netto 128 RM, ein Bauhilfs
arbeiter 100 RM, ein ungelernter allein
stehender Textilarbeiter bei 44 stündi
ger Arbeitszeit 78 RM, mit 4 Kindern 
103 RM; ähnlich ist der Nettoverdienst 
eines ungelernten Metallarbeiters mit 
4 Kindern bei 40 stündiger Beschäfti- 

/ gung; auch ein Rottenarbeiter der 
Reichsbahn erzielt bei 48 stündiger Ar
beit nur etwa 87 RM, wenn er allein 
steht, und nur etwa 107 RM netto, 
wenn er 4 Kinder hat. Über die Tatsache 
der Überschneidungen und ihre höchst 
unerwünschten Folgen kann es dennoch 
kaum einen Zweifel geben. Abhilfe 
durch Senkung der Fürsorgeleistungen 
wäre nur möglich, wenn und insoweit 
diese den notwendigen Lebensbedarf 
übersteigen. Zu dieser Frage wird auf 
die Auffassung einer ganzen Reihe von 
Fachleuten hingewiesen, die schon beim 
jegigen Zustand schwere Gesundheits
schädigungen für unvermeidlich halten. 
Andererseits werden die Ergebnisse von 
bis in die jüngste Zeit fortgesegten 
Reihenuntersuchungen verschiedenster 
Art mitgeteilt, die keinerlei Schädi
gungen erkennen lassen. Die von vielen 
Seiten ohne rechten Erfolg gemachten 
Versuche, den notwendigen Lebensbedarf 
zahlenmäßig festzulegen, werden fort
gesetzt, ohne daß allerdings auch nur 
einigermaßen sichere Ergebnisse erzielt 
werden. Das kann nicht überraschen, da, 
wie mitgeteilt wird, schon der Bedarf 
für Nahrungsmittel von den einzelnen 
Bearbeitern nach den Preisverhältnissen 
von Januar 1934 ganz verschieden, 
nämlich mit 34, 51, 67 und 76 je Kopf 
und Tag angese&t wird, geschweige 
denn, daß über die zahlreichen sonsti
gen schwierigen Punkte — z. B. die 
Umrechnung der kleinen und der er
wachsenen Familienmitglieder in „Voll-

nach der Familiengröße gestaffelte Zu
schläge zum Lohn zu erreichen ist.

Sozialpolitik, Arbeitsbeschaffung, 
Arbeitsfürsorge

Mit Wirkung am 1. Mai 1934 tritt an 
die Stelle des in vieler Hinsicht un
zulänglichen Hausarbeitsgesetzes vom 
27. Juni 1923 das Gesetz über die Heim
arbeit vom 23. März 1934 — RGBl. I, 
S. 214, 1934 —. Es soll die Heimarbeit 
vor den ihr drohenden Gefahren schüfen 
und den in Heimarbeit Beschäftigten 
eine angemessene Vergütung für ihre 
Leistung sichern. Diesem Zweck dient je 
ein Abschnitt über allgemeine Schugvor- 
schriften, über Arbeitsschutz, Gefahren
schutz und Entgeltschutz. Vorangeschickt 
sind Begriffsbestimmungen für „Heim
arbeiter“, „Hausgewerbetreibender“, 
„Zwischenmeister“ und in der Heim
arbeit mithelfende „Familienangehörige“. 
Unter den Allgemeinen Schutzvorschriften 
ist u. a. der Aushang von Listen der be
schäftigten Heimarbeiter und von Ver
zeichnissen über die Entgelte für die 
einzelnen Arbeitsstücke sowie die Er
teilung von Entgeltbelegen an jeden 
Heimarbeiter vorgeschrieben. Der Ar
beitszeitschutz bezieht sich auf die Ver
meidung von Zeitversäumnissen bei der 
Ausgabe oder Abnahme von Heimarbeit, 
für die der Gewerbeaufsichtsbeamte 
sorgen soll und auf gleichmäßige Ver
teilung der Heimarbeit zur Verhütung 
übermäßiger Arbeitszeit, die erforder
lichenfalls der Treuhänder der Arbeit zu 
bewirken hat. Im Abschnitt Gefahren
schutz sind vor allem weitgehende Er
mächtigungen für den Reichsarbeits
minister, die Gewcrbeaufsichtsbeamten 
und die Polizeibehörden enthalten, die 
die nötigen Handhaben bieten, um Leben, 
Gesundheit und Sittlichkeit der Be
schäftigten sowie die öffentliche Gesund".W10V.1H11 • tu „, vir duisiii^icu ounic uic uncuiiiuic vuouuu-

personen“ Klarheit herrschte. Soviel heit vor Gefahren zu schüfen. Dabei
allerdings glaubt die neue Kölner Unter
suchung — und zwar mit überzeugenden 
Gründen — feststell«-.1 zu können, daß 
die Herabsetzung der Unterstützungen 
zur Beseitigung der Überschneidung mit
.1___l "I________l • . i_______________________ i

kann bis zum Verbot mit Gefahren ver
bundener Heimarbeit und bis zum Aus
schluß von Kindern von der Beschäfti
gung — auch soweit sie nach dem Gesetz 
betr. Kinderarbeit an sich zulässig wäre

den Löhnen nicht möglich ist, ohne den — gegangen werden. Die Entgelte für
notwendigen Lebensbedarf zu gefährden 
und gerade die kinderreichen Familien, 
deren Förderung angestrebt wird, schwer 
zu schädigen. Die Untersuchung kommt 
daher zu dem Ergebnis, daß die drin
gend notwendige Abhilfe nur durch

Heimarbeit können durch Einzelabrede, 
Betriebsordnung und, insbesondere wenn 
offenbar unzulängliche Entgelte gezahlt 
werden, durch Tarifordnung festgesetzt 
werden. Bei Unterbezahlung kann der 
Treuhänder der Arbeit Nachzahlung des
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Minderbetrages unter Androhung einer 
Verzugsbuße verlangen; nach fruchtlosem 
Ablauf der gesetzten Frist kann er die 
Buße festsetzen, beitreiben und nach 
Abzug eines Verwaitungskostenpausch- 
betrages von 25 % an die Gemeinschaft 
„Kraft durch Freude“ überweisen. Bei 
wiederholten Verstößen gegen das Gesetz 
oder nach wiederholter Belegung mit 
Verzugsbußen kann der Treuhänder 
sogar die Ausgaben von Heimarbeit ganz 
verbieten. An die Stelle der Fachaus
schüsse für Hausarbeit, deren Mindest* 
entgeltfestsegungen bis auf weiteres 
fortgelten, treten Sachverständigenaus
schüsse für Heimarbeit, als deren Mit
glieder der Treuhänder sachkundige 
Persönlichkeiten — darunter bei der 
erstmaligen Bildung die Vorsitzenden 
oder stellvertretenden Vorsitzenden der 
bisherigen Fachausschüsse — zu berufen 
hat. Die Aufgaben dieser Ausschüsse 
beschränken sich auf die Beratung des 
Treuhänders in allen Fragen der Heim
arbeit des betreffenden Gewerbes.

In dem Gs. zur Änderung des Gs. 
über Förderung der Eheschließung v. 
28. 3. 1934 (RGBl. Nr. 35 S. 253) tritt 
an die Stelle der bisherigen Einkom
menshöchstgrenze des Ehemanns in 
Höhe von 125 RM, bei der der Ehefrau 
das Mitverdienen als Arbeitnehmerin 
gestattet war, die Vorschrift, daß die 
Ehefrau eine Tätigkeit als Arbeit
nehmerin solange nicht ausüben darf, als 
der Ehemann „nicht als hilfsbedürftig 
im Sinne der Vorschriften über die Ge
währung von Arbeitslosenunterstützung 
betrachtet wird“. Die Regelung bezieht 
sich jedoch nur auf Anträge, die nach 
dem 31. 3. 34 gestellt werden. Für 
früher gestellte oder bereits bewilligte 
Anträge bleibt es bei dem bisherigen 
Recht, d. h. die Ehefrau darf eine 
Arbeitnehmertätigkeit solange nicht 
wieder aufnehmen, als das Einkommen 
des Ehemannes 125 RM monatlich über
steigt und das Durlehen nicht restlos 
getilgt ist. Ferner sieht das Gesetz 
die Schaffung eines Sondervermögens 
des Reiches aus dem Aufkommen an 
Ehestandshilfe vor, soweit dieses Auf
kommen im Rechnungsjahre 1933 12 Mil
lionen RM, in den folgenden Rechnungs
jahren je 15 Millionen RM, übersteigt.

Am 1. April 1934 ist das Preußische 
Gesetz über das Landjahr *), in

*) s. Nr. V, S. 212, X, S. 446, XI, S. 502.

Kraft getreten. Alle Kinder, die nach Er
füllung der Schulpflicht die Schule ver
lassen, müssen, wenn sie einberufen 
werden, am Landjahr teilnehmen, wäh
renddessen sie nach den Grundsätzen des 
nationalsozialistischen Staates erzogen 
und durch landwirtschaftliche Arbeiten 
und Leibesübungen gesundheitlich ge
fördert werden. Die Kinder werden in 
Heimen untergebracht und von Leitern 
und Helfern betreut, die die staatlichen 
Schulbehörden bestellen. Träger des 
Landjahrs ist der Staat; er trägt die per
sönlichen Kosten, während die sächlichen 
von den Schulverbänden aufzubringen 
sind, denen dazu staatliche Zuschüsse 
gegeben werden. Es werden etwa 
20 000 Jugendliche, darunter % Mädchen 
von Mitte April an auf 8 Monate in etwa 
500 Landheimen untergebracht werden.

In Preußen ist unter dem 17. März 
1934 eine Polizeiverordnung zur Be
kämpfung der Schwarzarbeit — Pr. 
Gs. 16, 1934 S. 166 — erlassen worden, 
die denjenigen mit Strafe bedroht, der
Personen gegen Entgelt beschäftigt, von 
denen er weiß oder wissen muß, daß sie
Erwerbslosenunterstützung beziehen. An 
sich ist zwar das Gebiet der Arbeits
losenversicherung und Arbeitslosenunter
stützung reichsrechtlich geregelt. Der 
Preußische Minister des Innern hat sich 
troft dessen zum Eingreifen veranlaßt 
gesehen, weil die Fortdauer der Miß
stände bezüglich der Schwarzarbeit und 
die Erregung der Bevölkerung darüber 
polizeiliche Maßnahmen angezeigt er
scheinen ließen.

Durch einen Beschluß des Reichs
kabinetts ist der vorläufige Reichswirt
schaftsrat aufgehoben worden. Aus Er
sparnisgründen soll die verwaltungs
mäßige Abwicklung der Behörde mit dem 
Beginn des Jahres 1934 durchgeführt 
werden.

Die Ergebnisse einer Erhebung des 
Gesamtverbandes der deutschen Arbeiter 
in der deutschen Arbeitsfront vom 
31. Dezember 1933 über die Entwicklung 
der Arbeiter- und Angestelltenverbände 
im Jahre 1933 haben bei den Arbeiter
verbänden eine Gesamtziffer von 
7 199 439 ergeben (gegenüber 3 364 000 
am 1. 5. 1933) und bei den Angestellten
verbänden eine Gesamtzahl von 1 933 453 
(gegenüber 1268 578 am 1. 5. 1933). 
Weiter ergibt die Statistik, die bei den 
Arbeiterverbänden nach Geschlecht und
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zum Teil nach Fachschaften aufgeteilt 
durchgeführt wurde, ein Sinken der Ar
beitslosigkeit der in den Verbänden 
zusammengefaßten Arbeiter von 45,6 % 
am Anfang des Jahres 1933 auf 22,1 % 
am Ende des Jahres 1933. 
Gesundheitswesen

Das Preuß. Geseß zur Bekämpfung 
der Tbc. nebst Äbänderungsgeseß, beide 
vom 4. 8. 1923, ist durch G. v. 24. 3. 
1934 (Pr. GS. Nr. 18 S. 229/30) hin
sichtlich der Meldefrist abgeändert wor
den. Meldung über Erkrankungen und 
Todesfälle an Tbc. sind von nun an aus
schließlich an den zuständigen be
amteten Arzt zu leiten; die Möglichkeit 
der Meldung über Erkrankungen an 
Fürsorgestellen, Gesundheits- und Wohl
fahrtsämter fällt fort. Ferner ist 
der Kreis der bei Wohnungswechsel, 
bei Todesfall in Anstalten usw. 
zur Anzeige zu bringenden Kranken 
dahin erweitert worden, daß nicht 
nur die Kranken, sondern auch die 
Krankheitsverdächtigen zu 
melden sind. Die Geldstrafe, die bei 
Verlegung des Geseges angeordnet 
werden kann, ist von 1500 RM auf 
150 RM herabgesegt.

Das Gs. zur Änderung des Gs., betr. 
d. Dienststellung des Kreisarztes u. die 
Bildung von Gesundheitskommissionen, 
v. 16. 9. 1899 (GS. S. 172); vom 5. 3. 
1934 (Pr. GS. Nr. 11 S. 122/24) soll die 
bisherigen gcseglichen Bestimmungen 
der Entwicklung des öffentlichen Ge
sundheitswesens anpassen. Während das 
alte Geseg in erster Linie die Seuchen
bekämpfung und die damit verbundenen 
gesundheitspolizeilichen Maßnahmen be
rücksichtigen mußte, stehen heute die 
Krankheitsvor- und Fürsorge, die Erb- 
gesundheits- und Rassenpflege im 
Vordergrund. Diese Entwicklung be
rücksichtigt das neue Geseg, indem es 
der staatlichen Medizinalverwaltung die 
Möglichkeit gibt, durch ihre örtlichen 
Beamten das gesamte öffentliche Gesund
heitswesen zu beaufsichtigen und auf 
seine Gestaltung einzuwirken.

Die im Sachverständigenbeirat für 
Volksgesundheit der NSDAP, zusammen- 
geschlossenen Berufsverbände der Ärzte, 
Apotheker, Dentisten, Drogisten, Heil
praktiker, Tierärzte und der Berufe im 
sozialen und ärztlichen Dienst haben auf 
ihrer legten Arbeitstagung als ge
schlossene Gruppe unter Führung von

Dr. Wagner ihren Beitritt zur Deutschen 
Arbeitsfront erklärt.

Die Reichszentrale für Gesundheits
führung beim Reichsministerium des 
Innern, der die für die Gesundheits
führung wichtigen Reichsarbeitsgemein
schaften angehören, wird der neuen Ab
teilung Volksgesundheit der Deutschen 
Arbeitsfront zur praktischen Arbeit an
gegliedert.

Die bisher in der Arbeitsfront vor
handen gewesenen Verbände der ge
nannten Berufsgruppen sollen von der 
Arbeitsfront aufgelöst und der Volks
gesundheitsabteilung angegliedert werden.

Sozialversicherung
Das Gesejj zur Erhaltung der Lei

stungsfähigkeit der Invaliden-, der Ange
stellten- und der knappschaftlichen Ver
sicherung vom 7. Dezember 1933 *) findet 
nach einem Schreiben des Reichsarbeits
ministers vom 16. Januar 1934 — IV a 
23745/33 — auf Arbeitsdienstwillige hin
sichtlich des § 14 keine Anwendung. Die 
Aufrechterhaltung der Anwartschaften 
für Arbeitsdienstwillige (Anerkennungs- 
gebühruisBe) sind nach § 21 aus Mitteln 
des freiwilligen Arbeitsdienstes zu ent
richten. Hiernach findet der § 129 des 
Geseßes über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung mit der Maß
gabe Anwendung, daß die Beiträge aus 
Mitteln des Freiwilligen Arbeitsdienstes 
zu entrichten sind.

Landwirtschaftliche Arbeitnehmer in 
Anstalten der öffentlichen Wohlfahrts
pflege. Nach einem Rundschreiben des 
Präsidenten der Reichsanstalt für Ar
beitslosenversicherung vom 21. 12. 1933 
— III 7124/45 — tritt die Befreiung von 
der Arbeitslosenversicherung auch für 
die Arbeitnehmer aller landwirtschaft
lichen Nebenbetriebe ein, die mit einer 
Anstalt der Wohlfahrtspflege oder des 
Gesundheitsdienstes verbunden sind, so
fern diese Arbeitnehmer ausschließlich 
oder überwiegend im landwirtschaftlichen 
Nebenbetriebe beschäftigt werden. Hot 
der landwirtschaftliche Teil solcher An
stalten eigene Bedeutung, unterhält er 
insbesondere eine eigene Wirtschafts
führung, so daß er nicht als wesentlicher 
Bestandteil des Hauptbetriebes, sondern 
als eigener landwirtschaftlicher Betrieb 
anzuschen ist, so folgt die Befreiung von

*) Siehe Nr. 9, 9. Jahrg. S. 402 dieser 
Zeitschrift.
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der Arbeitslosenversicherung für die 
Arbeitnehmer des Betriebes aus ^ 70 
AVAVG.
Wohnungswesen

Durch Erlaß v. 29. 3. 1934 (RGBl. 
Nr. 37 S. 295) wird zur Förderung des 
Siedlungswerkes die Bestellung eines 
Reichskommissars f. das Siedlungswesen 
angeordnet; er untersteht dem Reichs* 
wirtschaftsminister.

Das Sekretariat des Internationalen 
Verbandes für Wohnungswesen verbleibt 
lt. Beschluß der Vorstandssitjung vom 
Oktober 1933 in Deutschland mit dem 
Sifc in Frankfurt a. M. General
sekretär ist Professor Franz Schuster. 
Der nächste Kongreß wird voraussichtlich 
1935 stattfinden. Vizepräsidenten sind 
die Herren Bürgermeister Treff, Berlin- 
Steglitj, und Stadtrat a. D. Toeplitj, Polen.

Ta^nm^skalender
ZeichenerVilmars K = Kongreß; Th = Thema; A = Auskunft

5. Mai 1934 in Wien. 15. Fürsorgetagung 
der Österreich. Gesellsch. f. Bevölkerungs
politik u. Fiirsorgewesen.

7.—11. Mai 1934 in Paris. Kongreß der 
amerikanischen Frauenklubs in Europa.

17., 18. und 19. Mai 1934, Barcelona. 
Internationaler Kongreß für technisches 
Unterrichtswesen. Th.: Berufsberatung — 
Lehrlingswesen — Lehrlingswesen und Ar
beitslosigkeit — Berufe mit Hochschulbildung. 
A.: Sekretariat des Internationalen Amtes 
für technischen Unterricht, Paris, 2, Place 
de Ia Bourse.

23.—25. Mai 1934, Münster. Jahresver
sammlung des deutschen Vereins für Psy
chiatrie. Th.: Klinische Psychiatric und 
Eugenik, der Aufbau der Persönlichkeit in 
der Psychotherapie, Psychiatrie und Rassen- 
Hygiene. A.: Dr. G. Ilbcrg, Dresden, Schu
bertstraße 41.

25.-26. Mai 1934 in Bcuthen O. S. XIII. 
Dt. Kongreß f. Krüppelfürsorge. A.: Dr. 
Seiffert, Beuthen O. S. Krüppelhcim z. Hei
ligen Geist.

23.—26. Mai 1934 in Tübingen. Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie.

25.-27. Mai 1934 in Berlin. 64. Haupt
versammlung d. Gesellsch. f. Volksbildung.

A.: Gesellsch. f. Volksbildung, Berlin NW 40, 
Lüneburger Str. 21.

1.—6. Juli 1934, Budapest. Weltkonferenz 
für Krüpelfürsorge.

15.—18. Juli 1935, London. Sixth Inter
national Congress for Scientific Management. 
A. National Institute of Industrial Psycho
logie, 21, Tothill Street, London S. W. 1.

20. Juli bis 3. August 1934, London. Inter
nationaler Kongreß gegen den Alkoholismus.

27.-28. Juli 1934, München. Tagung der 
Vereinigung bayerischer Chirurgen.

30. Juli bis 1. August 1934 in München. 
Kongreß für Heilpädagogik.

22.—26. August 1934, Berlin. 5. Inter
nationaler Kongreß für hauswirtschaftlichen 
Unterricht. A.: Deutsche Pädagogische Aus
landstelle, W. 35, Potsdamer Str. 120.

4.—6. September 1934 in Warschau. 
9. Kongreß der internationalen Union gegen 
die Tuberkulose. A.: Secretariat of the 
international Union, 66 Boulevard Saint- 
Michel, Paris.

9.—19. Oktober 1934 in Budapest. Inter
nationaler Kongreß gegen die Prostitution. 
Veranstaltet von der Federation abolition
niste internationale. A.: J. D. Reelfs, Genf, 
8 Rue de l’hötel de ville.

Lehr^än^e und Kurse
Zeichenerklärung; Th = Thema; A r= Amknnft

14. u. 15. Mai 1934 in Berlin. Einführungs
lehrgang in d. Krankenernährung mit prakt. 
Vorführungen f. Sch Western u. Fürsorge
rinnen. Veranstaltet v. d. Dt. Gesundheits
fürsorgeschule. A.: Dt. Gesundhcitsfürsorge- 
schule, Bln.-Charlottenhurg, Frankstr. 3.

4.—9. Juni 1934 in Brüssel. Tagung und 
Ferienkursus des internationalen Komitees 
sozialer Schulen. Th. u. a.: Die Lage des 
Kindes in arbeitslosen Familien — Fürsorge 
für Sträflinge u. Sehutj der Jugend.

Zeitschriftenbibliograpliic
Bearbeitet für März 1934 von Dipl.-Volkswirt Dr. Sofie Göße, Berlin

Fürsorgewesen
Allgemeines
Änderungen in d. Organisation d. allge

meinen Landesverwalt. in Preußen, 
Mirow, Reichsverwaltungsbl., 5.

BedarfBcleckungsscheine, Winterhilfe, Für* 
Sorgepflicht. Zusammenarbeit zwischen 
öffentl. Wohlfahrtspflege und NS.-Volks-

Wohlfahrt, Nachrichtendienst d. Dt. Ver
eins, 1.

D. nat. Bedingheit d. Sozialordn., Rauecker, 
Volk im Werden, 6.

D. Regierung d. Saargebietes im Jahre 1933, 
Jäger, Reichsverwaltungsbl., 5.

D. VO. über d. dt. Staatsangehörigkeit, 
Lösener, Reichsverwaltungsbl., 8.
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Gefühl in d. soz. Arbeit, Thomae, D. Ar
beitslosenversicherung, 12.

Grundgedanken z. Entwickl. d. Wohlfahrts
pflege, Schappacher, D. Rheinprovinz, 2.

Ist d. Kampf gegen d. Bettel zu recht
fertigen? Olefs, Caritas, 2.

Menschen in d. soz. Arbeit u. d. Familien
politik, Eiserhardt, D. Arbeitslosenver
sicherung, 12.

Schema u. Mensch, Fürsorge u. Arbeitsbe
schaff., Achinger, D. Arbeitslosenver- 
sicher., 12.

Stände u. Fürsorge im Mittelalter u. in d. 
Gegenwart, Schräder, Freie Wohlfahrts- 
pfl., 11.

Ständische Volkstumskräfte im oberschles. 
Raum, Perlick, D. Oberschlesier, 3.

Von d. Arbeit f. d. Deutschtum im Ausland, 
Jahn, D. Jugendpflege, 1.

Wohlfahrtspflege — Volkspflege, Kameke, 
Bl. d. Dt. Roten Kreuzes, 3.

R. F. V.
Abtretung von Lohn durch einen Hilfs

bedürftigen an den Fürsorgeverband, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins, 1.

Abweisung u. Abschiebung, Budzinski, 
Ztschr. f. d. Heimatwesen, 9.

D. Sorgerecht d. Erziehungsberechtigten bei 
Gewährung von Fürsorge aus öffentlichen 
Mitteln, Nachrichtendienst d. Dt. Ver
eins, 1.

D. Einwirk. d. preuB. Verwaltungsreform 
auf d. preuB. Fürsorgerecht, Wittelshöfer, 
Ztschr. f. d. Heimatwesen, 7.

D. Geschäftsführ, ohne Auftrag im Für
sorgerecht, Mayer, Ztschr. f. d. Heimat
wesen, 8.

Einzelhilfsbedürftigk. im Familienverband, 
Jehle, Dt. Verwaltungsbl., 3/4.

Endgültige Fürsorgepflicht gemäß §§ 7 u. 9 
RFV. in Vergangenheit u. Zukunft, Ott, 
Bl. f. öffentl. Fürsorge, 6.

Ersatzansprüche zwischen Fürsorgeverbänden, 
Totzek, D. Gemeindetag, 6.

Familienrechtliche Erstattungsansprüche i. d. 
Wochenfürsorge, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins, 1.

Fürsorge gleich Krankenpfl., Biber, Freie 
Wohlfahrtspfl., 11.

LandeBfürsorgewesen, Szajkcwski, D. Rhein
provinz, 2.

Sicherungsmaßnahmen d. öffentl. Fürsorge 
auf d. Gebiete d. Mietwesens, Reeber, D. 
Bayer. Bürgermeister, 6/7.

Telegraphische u. telephonische Beschwerde
einlegung, Bl. f. öff. Fürsorge, 5.

Warum können Fürsorgeverbände nur 
Sicherungshypotheken für sich eintragen 
lassen? Elbe, Ztschr. f. d. Heimctwesen, 9.

Kommunale Wohlfahrtspflege
D. neue preuB. Gemeindeverfassung, Nach

richtendienst d. Dt. Vereins, 1.
Ländliche Wohlfahrtspflege
Familienfürsorge auf d. Lande, Nachrichten

dienst des Dt. Vereins, 1.

Studenten
Arbeiter u. Student im Dritten Reich, 

Schuhmann, D. Betrieb, 12.
Hochschulstädte u. Großstadthochschulen, 

Klausing, Volk im Werden, 6.

Wohlfahrtserwerbslose
D. Reichswohlfahrtshilfe im Februar 1934, 

Ztschr. f. d. Heimatwesen, 9. 
Fürsorgerechtl. Fragen bei d. Beschäftig, v. 

Notstandsarbeitern, Adam, Bl. f. öffentl. 
Fürsorge, 4.

Wie werden Notstandsarbeit abgerechnet? 
Arbeit u. Arbeitslosigk. in Sachsen, 5.

Ausland
Armenpflege im alten Zürich, Rickenbach, D. 

Armenpfleger, 1/2.
Le Service Social ä l'Uaine, Le Service So

cial, 1/2.
Le Service social du bureau de consultation 

gratuite du Barreau de Bruxelles, Janson- 
Jottrand, Le Service Social, 11/12.

Fürsorgegtatistik
Vollständige Fürsorge für hilfsbedürftige 

Minderjährige im Licht d. Nordwestdeut
schen Wohlfahrtsstatistik, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins, 1.

Freie Wohlfahrtspflege
D. Frauenarbeit im Dt. Roten Kreuz, Bl. d. 

Dt. R. Kreuzes, 3.
D. Neuordn. a. Wohlfahrtspflege u. d. Vin

zenzverein, Lücken, Vinzcnzbl., 1/2. 
Evangelisch - kirchl. Aufgaben bei d. Neu

bildung dt. Bauerntums, Schröder, D. 
Innere Mission, 2.

Jahresbericht d. Berl. Hauptvereins f. 
Innere Mission aus d. Jahre 1932/33, 
Ulrich, Nachrichtendienst d. ev. Haupt
wohlfahrtsamtes, 1/3.

Was will d. NS. Volkswohlfahrt? Bichmann, 
Ztschr. f. d. Heimatwesen, 7.

Wir wollen helfen (NSV.), Spiewok, Berl. 
Kommunale Mitteil., 5.

Bevölkcrungipolilik
Allgemeines
n. Problem d. statistischen Erfassung d. 

lokalen Mortalität, Roesle, Archiv f. soz. 
Hygiene u. Demographie, 4/5.

D. Wesen d. Bauerntums, Riehl, Ständisches 
Leben, 2.

D. § 218 u. d. Indikationen z. Beseitig, d. 
Schwangerschaft im Lichte d. national
sozialistischen WeltansJiauung, Baum, 
Zeitschr. d. Reichsfachschaft dt. Heb
ammen, 4.

Dt. Bevölkerungsfrage u. Weltwirtschaft, 
Saenger, D. Dt. Volkswirt, 24.

D. Altersgliederung d. Hebammen im Dt. 
Reich i. J. 1932, Rodenbeck, Ztschr. d. 
Reichsfachschaft Dt. Hebammen, 6.
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D. Entwicht. d. Anstaltsgeburten in Deutsch
land u. im Ausland, Gaedicke, Archiv f. 
8oz. Hygiene u. Demographie, 4/5.

D. ökonomisch aktive u. passive Bevölker., 
Mombert, Dt. Wirtschaftsztg., 9.

Nationalbiologie v. d. Persönlichkeit aus, 
Lungwift, Dt. Ärztebl., 9.

Familienforsch, u. Kirchenbücher, Grippain, 
Dt. Lehrerinnenztg., 7.

Vaterredit, Mutterrecht u. Nationalsozialism., 
Steinhoff, Dt. Ärztebl., 9.

Volksbiologie — Menschenökonomie, Achner, 
Ztschr. f. Volksernähr., 4.

Volksgemeinschaft als Blutsgebot, Rogge- 
Börner, D. Frau, 6.

Bevölkerungsaufbau
D. Kindersegen in einem niedersädis. 

Dorfe, Krönke, Volk u. Rasse, 3.
D. Bevölkerungsentwickl. in d. Prov. Sachsen, 

D. Landgemeinde, 5.
D. ersten Ergebnisse d. Haushalts-Zählung, 

Niemeyer, D. Frau, 6.
D. Fehlgeburten in Lübeck (Stadt) im Jahre 

1932, Hartwig, Archiv für soz. Hygiene 
u. Demographie, 4/5.

Die Sterblichkeit d. erwachsenen Bevölke
rung in Hamburg 1919 bis 1932, 1. Teil, 
Aus Hamburgs Verwaltung u. Wirtschaft, 12.

Fruchtbarkeitsstatistik, Klepp, Dt. Ärztebl.,
11.

Stadt u. Land im Dt. Reich, Wirtschaft u. 
Statistik, 5.

Über d. Ursachen d. Geburtenrückgangs, 
Ztschr. d. Reidisfadisdiaft d. Hebammen, 
4, Archiv f. Bevölkerungswissenschaft u. 
Bevölkerungspolitik, 2.

Eugenik
D. bevölkerungspol. Programm der Stadt 

Berlin, Klein, Ztschr. f. Ges.-Verw. u. 
Ges.-Fürs., 6.

D. Ernst unserer bevölkerungspolit. Lage, 
Flaskämper, Volk im Werden, 6.

D. Erziehung z. rassischen Deuken, Gerdce, 
Arbeitertum, 24.

D. Rassenpsydiologie d. dt. Volkes u. d. 
Völker Europas, Schulz, D. Rheinprovinz, 
3.

Fragen d. Bevölkerungspolitik, Boehm, D. 
Betricbskrankcnk., 5.

Nochmals „Rasse u. Staat*1 in d. Staats
lehre“, Voegelin, Reidisverwaltungsbl., 10.

Rassenkundl. Erhebungen in einer Schul
klasse, Thyen, Volk u. Rasse, 3.

Rassenpflege u. Erzieher, Benze, Nationalsoz. 
Erziehung, 8.

Vererbung u. Rassenhygiene, Schwab, 
Nationalsozialistische Erziehung, 10/11.

Volkswohl durch Rassenpflege, Stähle, Bl. d. 
Zentralleit. f. Wohltätigk. in Württem
berg, 2.

Weltanschauliche Grundlagen d. völk. Rassen
pflege, Hefter, Nationalsoz. Erziehung, 8.

Sterilisierung
D. Geseß z. Verhüt, erbkranken Nadi- 

wudises, Gütt, Westf. Wohlfahrtspfl., 1/2.

D. GeBefo zur Verhütung erbkranken Nach
wuchses, Ztschr. d. Reichsfachschaft Dt. 
Hebammen, 6.

D. Reichsgeseg v. 14. Juni 1933 (RGBl. I 
S. 529) z. Verhüt, erbkranken Nachwuchses 
in seiner Wirk, gegen Fürsorgeverbände, 
Bl. f. öffentl. Fürsorge, 6.

Einführung in d. Gesetj zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses, Harinsen, Gesund
heitsfürsorge, 3.

Gedanken z. Ausschalt. Erbbelasteter, 
Harmsen, Christi. Volkswacht, 1/2.

Gemeinden u. Gesetj z. Verhüt, erbkranken 
Nachwuchses, Pakheiser, Die Gemeinde, 3.

Geseg z. Verhüt, erbkranken Nachwuchses, 
Sommer, Dortm. Wohlfahrtsblätter, 2.

Sterilisation u. Kastration als Kampfmittel 
d. Bevölkerungspolitik, Lange, Soz. 
Praxis, 8.

Zum Sterilisierungsgeseft, Lenz-v. Borries, 
D. Frau, 6.

Zur Fortpflanzung von Kriminellen, Fetscher, 
Archiv f. soz. Hygiene u. Demographie,
4/5.

Positive eugenische Maßnahmen
Bäuerliches Erbhofrecht, Scholz, D. Innere 

Mission, 3.
Besoldung d. Mutterschaftsleistung, Hein

richs, D. Frau, 6.
Betracht, üb. d. Ehestandsdarlehen, Scheffen- 

Döring, Christi. Volkswacht, 1/2.
D. Reichserbhofgesetj, Wallau, D. Dt. Volks

wirtschaft, 6.
D. Ausgleich d. Familienlasten bei d. Apo

thekern, Hadrich, Archiv f. Bevölkerungs
wissenschaft u. Bevölkerungspolitik, 2.

Dt. Familienerbhaus, Harzt, Soz. Erneue
rung, 6.

Eheberatung u. Ehestandsdarlehen, Vollmer, 
Dt. Ärzteblatt, 12.

Reichsfamiliendarlehen, ein bevölkerungs
pol. Vorschlag, Burgdörfer, D. Ärztin, 3.

Z. Durchführ. d. Geseftes über Ehestandsdar
lehen, Klose, Ztschr. f. Gesundheitsver
walt. u. Gesundheitsf., 4.

Ausland
D. Eheschließungen in Aegyten, Pohlen, 

Reichsgesundheitsbl., 12.
Scheidung u. Wiederverheiratung tschecho- 

slow. Staatsangehöriger in Deutschland, 
Maßfeiler, Dt. Justiz, 12.

Zwakzinnigheid en Sterilisatie (Mentel De- 
ficiency), Turner, Tijdschrift voor Arm- 
wezen Maatschappelijke hulp en Kinder- 
beschirming, 294.

Soziale Frauenfragen
D. arbeitende Frau in d. Volksgemeinschaft, 

Feick, Arbeit u. Beruf, 5.
D. bäuerliche Frauenarbeit im neuen Staat, 

Darre, NS.-Frauen-Warte, 18.
D. Entwickl. d. Zwei-Schichten-Systems in 

Groß-Britannien, Vernon, Internat. Rdsch. 
d. Arbeit, 3.
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D. cv. Send. d. Frauenhiife, Jeep, Frauen
hilfe, 2.

D. Frau innerhalb d. modernen Zivilisation, 
Beyer, Volk im Werden, 6.

D. wirtschaftl. Seiten d. Kampfes geg. d. 
Frauenarb., Luders, D. Dt. Kämpferin, 12.

Frauenarbeit in d. Textilindustrie, Archiv 
für soz. Hygiene u. Demographie, 4/5.

Mädchen im neuen Deutschland, Arnheiter, 
Dt. Lehrerinnenzeitung, 9.

Spießbürgertum in d. Frauenfrage, Bäumer, 
D. Frau, 6.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
D. Jugendbuch, Fervers, D. Jung. Deutsch

land, 3.
D. Landjahr in Preußen, Schiffer, BI. d. Dt. 

Roten Kreuzes, 2.
D. Jugendgescßgebung im Dritten Reich, 

Hundinger, D. Innere Mission, 2.
D. Leibesübungen als ein Weg z. völk. Ge

sund. u. ihre Eingliederung in d. Unter
richtsplan d. berufsbildenden Schulen, 
Döbler, Beruf u. Schule, 8.

D. Rechtsstellung d. Ausländerkindes bei 
einer Reform d. RJWG., Nachrichtendienst 
d. Dt. Vereins, 1.

Psychologisch-päd. Probleme d. Landjahres, 
Busemanu, Nationalsoz. Erziehung, 8.

Schaffende Jugend unter neuem Geseß, 
Liebschcr, D. junge Deutschland, 2.

Zur Neuordnung d. öffentl. Jugendhilfe, 
Burghart, Zentralbl. f. Jugendrecht und 
Jugcndwohlfahrt, 12.

Pädagogische Fragen
D. Erziehungsziel d. Führers im Lichte d. 

Geschichte d. Pädagogik, Müller, National- 
soz. Erziehung, 9.

D. Betreuung der Kinder in den Kinder
gärten u. Tagesheimen, Barrelet, Dt. 
Lehrerinnenzeitung, 9.

Erziehung zu Volk u. Staat im Mädchen- 
erzichungsheim, D. Rheinprovinz, 3.

Erziehungsfürsorgerische Grundhalt, in neuer 
Geistigkeit, Lesemann, Wohlfahrtsw., 7.

Neuausrichtung dt. Jungmädchenerzichung, 
Blume, Fortschr. d. Gesundhcitsfs., 2.

Wie soll d. Kleinkind auf d. Schule vor
bereit. werden? Klauscr, Pro Juventute, 3.

Vormundschaft, Pflegcstellenwescn
Bek. v. Verfallserscheinungen auf d. Gebiete 

d. Ehe u. Adoption, Brandis, Archiv f. Be
völkerungswissenschaft u. Bevölkcrungs- 
pc-litik, 2.

1). neue gcseßl. Regelung d. Annahme an 
Kindes Statt, Schumacher, Soz. Praxis, 10.

Untcrhaltsschuß durch Paßsperre, Prettcn- 
hofer, Ztschr. f. Kinderschuh, 1/2.

Wie ist d. Sippe in d. Waisenerziehung ein
zuhauen? Waisenhilfe, 2.

Z. Prohl. Pflegekind u. Pflegestelle, Bacher, 
D. Wohlfahrtspfl. in d. Rheinprov., 24.
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Fürsorgeerziehung u. Jugendgericht 
Beseitigung oder Einschränkung d. staatl.

FE? Hedcer, D. Rheinprovinz, 3.
D. Entwickl. d. Fürsorgeerziehung nach d. 

VO. d. Reichspräsidenten v. 4. u. 28. Nov. 
1933, Drewes, Pommersch.. Wohlfahrtsbl., 2. 

D. Erforschung d. Umwelt*«>d. Kindes vom 
Standpunkt d. Juristen u. Fürsorgers aus, 
Kistler, Pro Juventute, 3.

Statistik über d. Durchführung der FE. in 
Dtschld., Ohland, Zentralbl. f. Jugendrecht 
u. Jugendwohlfahrt, 12.

Vorläufige Fürsorgeerziehung u. Erfolgs
aussicht, Wohlfahrtswoche, 10.

Jugendpflege u. Jugendbewegung 
D. Arzt in d. Hitler-Jugend, Steinbach, D. 

Rheinprovinz, 3.
Der BDM. erzieht seine Mädel f. d. Haus

wirtschaft, Vogel, D. Rheinprovinz, 3. 
Hitler-Jugend u. Jugendrecht, Peters, D. 

Rheinprovinz, 3.

Ausland
D. Kinderarbeit in Indien, Internat. Rdsch. 

d. Arbeit, 2/3.

Gefährdelcnfürsorge
Brauchen wir heute noch Gefährdetenfür- 

sorge? Lucas, Nachrichtendienst d. ev. 
Hauptwohlfahrtsamtes, 1/3.

D. Jugendlichen im neuen Lichtspielgeseß, 
Corte, Zentralbl. f. Jugendrecht u. Jugcnd
wohlfahrt, 12.

Entstehung u. Bedeut, eines Bewahrungs- 
geseßes, Neuhaus, Jugendwohl, 1.

Kath. Mädchenschuß auf d. Lande u. in d. 
Stadt, Mädchenschuß, 4.

Gefährdete Jugend, Goldmann, D. Junge 
Deutsch!., 3.

Geschlechtskranken- ii. Gefährdetcnfürsorge, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins, 1.

Kritische Betrachtungen über die verschie
denen Systeme d. Überwachung d. Prostitu
tion u. d. Bek. d. Geschlechtskrankheiten, 
Canon, D. Ärztin, 3.

Uber d. gegenwärtigen Stand u. d. Zukunft 
d. Heilpädagogik, Heller, Ztschr. f. Kinder- 
schuß, 1/2.

Uber die Stell, d. Hilfsschulkinder v. Regens
burg u. Göttingen im soz. Aufbau d. 
übrigen Bevölkerung, Salier, Ztschr. f. 
Kinderforsch., 4.

Warum brauchen wir ein Bewahrungsgeseß? 
Plank, Dt. Ztschr. f. Wohlfahrtspflege, 11.

Lebenshaltung
D. Lebenshaltungskosten in d. Welt Anfang 

1934, Wirtschaft u. Statistik, 4.
Hausfrau u. Markt, Ztschr. f. Volkscrnähr.,

Konstitution u. Ernährung, Bansi, Ztschr. f. 
Volksernährung, 6.

Über Massenernähr. u. Ernähr, d. Arheitsl., 
Ztschr. f. Volksernähr., 4.



Kb.- und Kh.-Fürsorge
Warum eine bes. Betreuung für d. hirnver

legten Kriegsopfer? Mades, D. Rhein
provinz, 3.

Wohnungswesen
Allgemeines
Dt. Einheitsmietsvertrag, Dt. Wirtschafts- 

ztg., 12.
Polizeil. Einweisung eines Gemeindearbeiters 

in eine Wohnung durch die Gemeinde, 
Koslowski, Ztschr. f. d. Heimatwesen, 9.

Wohnungshygiene, Lagerström, Pommersche 
Wahlfahrtsbl., 2.

Finanzfragen
Warum Bausparkassenreform? Schupp, Dt. 

Lebensraum, 3.
Wohnungsbaufinanzierung u. Gemeinde- 

umschuldungBgeseg, Theissig, Ztschr. f. 
Wohnungswesen, 4/5.

Wohnungsbau
D. Wohnungsbau in Preußen im Jahre 1933, 

Stat. Korrespond., 8.
D. Baugenossenschaften im Rahmen des ge- 

meinnüg. Kleinwohnungsbaues, Hansen, 
Ztschr. f. Wohnungswesen, 5.

D. Bautätigkeit im Jahre 1933, Meyer, D. 
Gemeindetag, 6.

D. dt. Bauwirtschaft im Jahre 1933, Staedt- 
ler, D. Dt. Volkswirtschaft, 8.

D. Reaktion in d. Bodenspekulation u. im 
Bauwesen, Bock, Siedlung u. Wirtschaft, 3.

Reichsbürgschaften f. d. Kleinwohnungsbau, 
Blechschmidt, Reichsarbeitsbl., 7.

Wohnungsbau u. Wohnungsbaupolitik im 
Jahre i934, Dt. Wirtschaftsztg., 11.

Siedlungswesen
D. Wolinsiedlungsgeseg, Gut, Zentralbl. d. 

Bauverwalt., 8.
D. Einfluß d. Reidiswohnsiedlungsgcsegcs 

auf d. zukünftige Gestalt d. Sicdlungs- 
wesens, Gut, Soz. Praxis, 11.

D. Nebenerwcrbssiedlung, Brachvogel, D. 
Oberschles. Wirtschaft, 2.

D. Siedlung im Jahre 1933, Glagcl, Soz. 
Praxis, 9.

D. Stadt d. Zukunft (D. Vater d. Garten
stadt), D. Nationalsoz. Gemeinde, 6.

Entwickl. u. Bedeut, d. vorstädt. Kleinsiedl., 
von Sdimeling, D. Landgemeinde, 5.

Methode u. Einricht, v. Siedlerschulen, 
Krüger, Siedlung u. Wirtschaft, 3.

Siedlung ohne Illusion, Pieper, D. dt. Volks
wirt, 23.

Siedlung, Schule u. Gemeinsinn, Kyrig, 
Siedlung u. Wirtschaft, 2.

Siedlungsfrage u. gemeinnügige Wohnungs
unternehmen, Wallner, Ztschr. f. Woh
nungswesen in Bayern, 1/2.

Z. Frage d. Stadtrandsiedl., Goeg, Berl. 
Kommunale Mitteil., 5.

Ausland
D. Arbeitersiedlung in Italien, Siedlung n. 

Wirtschaft, 2.

Wandererfürsorge
D. Arbeiterkolonie im Umbruch d. Zeit, 

D. Wanderer, 3.
D. Wurzeln d. heutigen Wandererfürsorge. 

Dietrich, D. Wanderer, 3.
Fortschritte i. d. Wandererfürsorge, Nach

richtendienst d. Dt. Vereins, 1.
Prakt. Fragen d. Wandererfürsorge, D. 

Landgemeinde, 5.
Wandererfürsorge auf neuen Wegen, Bl. i. 

öff. Fürsorge, 4.
Wandererfürsorge im Umbruch d. Zeit, 

Spelmeyer, Freie Wohlfahrtspfl., 11.

Rechtsberatung
Gemcindcverfassung u. Rechtspflege, Har

tung, Dt. Justiz, 12.
Libcralistisdies u. nationalsoz. Rechts

denken, Walz, Volk im Werden, 6.
Richter u. Rechtsanwalt im neuen Staat, 

Gürtner, Dt. Justiz, 12.

Strafgefangenenfürsorge
u. Entlassenenfürsorge

D. Beziehungen d. Geseges geg. geführt. 
Gewohnheitsverbrecher z. Reichsversiche
rung u. Reichsversorg., Lieske, Zentralbl. 
f. Reidisversidicrung u. Reichsversorg., 3.

D. Fürsorge f. Strafentlassene im neuen 
Deutschi., Wohlfahrtswoche, 12.

D. psychiatrische Sachverständige vor Ge- 
richt. Frommer, Dt. Justiz, 11.

D. vorzeitige Straflösung nach § 8. d. Straf- 
tilgungsgeseges, Kelz, Dt. Justiz, 10.

Maßnahmen z. Bekämpf, d. gemeingefährl. 
u. gemeinschädl. Verhaltens, Eiserhardt, 
D. Wohlfahrtspfl. in d. Rheinprov., 24.

Neuerungen im Strafregisterwesen, Schäfer, 
Dt. Justiz, 11.

Psychiatrische Begutacht, zweier jugendl. 
Mörder Villinger, Ztschr. f. Kinderforsch., 
4.

Sozialpolitik
Änderungen im Arbeitszeitrecht, Neigcl, 

Mitteii. d. Industrie- u. Handelskammer 
zu Berlin, 5.

Arbeitermangcl in der Landwirtschaft, 
Timm, Soz. Praxis, 12.

D. Gescg z. Ordnung der nat. Arbeit, 
Bang, Wirtschafts-Nachrichten, 3, Diede- 
ridis, D. Dt. Kämpferin, 12, Weigclt, D. 
Betriebswart, 2, Ilarg, Soz. Erneuerung, 5. 

D. Handwerk, sein Aufbau u. seine Nadi- 
wudiscrziehung, Thienemann, Jugend u. 
Beruf, 2.

D. neue dt. Arbeitsredit, Goerrig, Jurist. 
Wodiensdirift, 6.

25



D. Recht d. Gemeinschaftsarbeit, v. d. Golß, 
Soz. Praxis, 4.

D. Treueverhältn. als Ausgangspunkt d. 
neuen Arbeitsrechts, Kausen, Dt. Arbeits- 
recht, 3.

D. Aufbau d. Ständestaates, Friß, Volk im 
Werden, 6.

D. Begriff d. Ständestaates, Ständisches 
Leben, 2.

D. Berliner Beschäftigungsgrad 1932 und 
1933, Berl. Wirtschaftsberichte, 4.

D. korporative Staat, Renzetti, D. Dt. Volks
wirt, 21.

D. Kündigungseinspruch nach d. bisherigem 
Recht u. nach d. Geseß z. Ordn. d. natio
nalen Arbeit, Sello, Mitteil. d. Industrie
ll. Handelskammer, 4.

D. Kündigungsschuß in d. Ordnung d. natio
nalen Arbeit, Richter, NS. Sozialpolitik, 5.

Dt. Arbeitsfront — frühere Gewerkschaften, 
Weigelt, D. Dt. Volkswirt, 21.

D. Entwickl. d. Arbeiter- u. Angestellten- 
verbände im Jahre 1933, Wirtschaft u. 
Statistik, 4.

D. Entwicklungstendenzen d. gewerbl. Klein- 
u. Mittelbetriebes, Gaebel, Soz. Praxis, 10.

D. Neuordn. d. nationalen Arbeit, Gros, 
Ztschr. f. öffentl. Wirtschaft, 3.

D. Ordn. d. nationalen Arbeit, Bußek, D. 
Oberschles. Wirtschaft, 2, Klein, Braune 
Wirtschaftspost, 31.

Die Organisation der gewerblichen Wirt
schaft, Soz. Praxis, 12.

D. soziale Ehre u. ihr Schuß, Gusko, N. S. So
zialpolitik, 5.

D. Stellung d. NSBO. im Geseß zur Ord
nung d. nationalen Arbeit, Zängel, NS. 
Sozialpolitik, 5.

Geldmarkt u. Arbeitsbeschaff., Donner, D. 
Dt. Volkswirt. 14.

Hessen im Aufbau, Wagner, Dt. Lebens
raum, 2.

Jahresbilanz d. Arbeitsbeschaffung, Neu
mann, Siedlung u. Wirtschaft, 2.

Kreditwesen u. Arbeitsbeschaff., Dt. Wirt- 
sefaaftsztg., 9.

Neue Wege im dt. Arbeitsrecht, Franke, Dt. 
Justiz, 8.

Niederschles. u. gesamtschles. Wirtschafts
zahlen, Niederschles., 5.

Sinn u. Möglichkeiten d. ständ. Aufbaues, 
Andrae, Braune Wirtsdiaftspost, 33/34.

Sparkassen u. Arbeitsbeschaffung, Froreich, 
D. Gemcindetag, 6.

Stellung u. Aufgaben des Vertrauensrates, 
Spangenberg, NS. Sozialpolitik, 5.

Stimmen z. Geseß z. Ordn. d. nationalen 
Arbeit, Soz. Praxis, 11.

Wirtschaftsbelebung und Unfallverhütung, 
Weber, Bl. d. Dt. Roten Kreuzes, 2.

Wohnungswirtschaft u. Arbeitsbeschaff., 
Fischer, Reichsarbeitsbl., 6.

Zur Durchführung d. Geseßes z. Ordnung d. 
nat. Arbeit, Soz. Praxis, 12.

Z. Sozialpolitik d. Jahres 1934, von Astfeld.
D. Dt. Volkswirt, 14.

Ausland
D. korporative Aufbau in Italien, Berger, 

Volkswohl, 5.
D. 2. russische Fünfjahresplan, Stoye, Braune 

Wirtschaftspost, 31.
D. Arbeitskämpfe i. d. Niederlanden 1933 

u. in Polen 1932, Hofschneider, Reichs
arbeitsbl., 7.

D. Bilanz des ersten Fünfjahresplanes i. d. 
Sowjetwirtschaft, Auhagen, Wirtschafts- 
Nachrichten, 4.

D. Entwickl. d. Gewerkschaftswesens in 
Sowjetrußland, Internat. Rdsch. d. Arbeit,
з.

D. geseßl. Regel, d. Verfahrens in Arbeits- 
streitigk. in Norwegen, Berg, Internat. 
Rdsch. d. Arbeit, 2.

D. Wclterwerbslosigkeit im Jahre 1933, 
Jenßsch, Reichsarbeitsbl., 6.

Betriebswohlfahrtspflege
D. Eisenbahn-Berufs-Fürsorge u. ihre Stel

lungnahme z. Reichsgemeinschaft d. freien 
Wohlfahrtspflege im neuen Staat, Brehme, 
D. Fürsorge, 3/4.

Arbeitafürsorge
Allgemeines
Arbeitsverdienst in d. Textilindustrie, 

Reichsarbeitsbl., 6.
Entwicklung u. Ergebnisse d. Eignungs

prüfung, Seiler, Soz. Praxis, 10. 
Leistungssteigerung durch Arbeitsausbild., 

Ruß, Dt. Arbeitsdienst, 9.
Prakt. Probl. d. Klageverfahrens auf Wider

ruf der Kündig., Dänzer-Vanotti, Dt. 
Arbeitsrecht, 3.

Arbeitsschuß, Arbeitsvermittlung 
Arbeitsschuß u. Gewerbeaufsicht im Dritten 

Reich, Michels, D. Berufsgenossenschaft, 6, 
Dt. Arbeitsrecht, 3.

Arbeitsvertrag u. Arbeitsordnungsgeseß.
Richter, Soz. Praxis, 9.

Betracht, z. Regel, d. Arbeitzeitschußes in 
Deutschi., Hellwig, Dt. Arbeitsrecht, 3.

D. Lohnschuß in d. Heimarbeit, Löders, Soz- 
Praxis, 6.

D. neue Kündigungsschuß des Arbeitsver
trages, Herschel, Soz. Praxis, 12.

D. Entwickl. d. Heimarbeit in Preußen, 
Karker, Arbeit u. Beruf, 5.

D. prakt. Bedeut, d. Arbeitszeitverkürz., 
Stern, Soz. Revue, 1/4.

D. Rechtsnatur d. Tarifordn. u. d. Betriebs
ordn. u. ihre prakt. Auswirkungen, Dersch, 
Dt. Arbeitsrecht, 3.

D. Stempelmethode bei d. Führung d. Ar
beitgeberkartenkatasters, Kleinlein, Dt. 
Ztschr. f. öffentl. Versicherung, 3.

D. Tariflöhne vom 1. Januar 1933 bis 1. Ja
nuar 1934, Reichsarbeitsbl., 7, Wirtschaft
и. Statistik, 4.
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Moderne Methoden d. Lohndrückerei inner
halb des Tarifvertrages, Schulz, NS. So
zialpolitik, 5.

Oeffentlich - rechtliche Arbeitsverhältnisse, 
Friederichs, Ztschr. f. d. Heimatwesen, 7.

Wann endigt das Arbeitsverhältnis? Röhle, 
Mitteil. d. Industrie- u. Handelskammer 
zu Berlin, 5.

Berufsberatung, Lehrstellenwesen
Abiturienten — Vierzehnjährige — ausge

lernte Lehrlinge, Studders, Technische 
Erziehung, 2.

Aufgabe und Wesen der psychologischen Ar
beit in der Berufsberatung, Bogen, Ge
sundheit und Erziehung, 3.

Berufsberatung d. Mädchen unter national- 
Sozialist. Zielsetzung, Ernst, D. Frau, 6.

Berufsberatung vom ärztlichen Standpunkt, 
Marloth, Gesundheit und Erziehung, 3.

D. heutige Stand der Berufsberatung, 
Liebenberg, Gesundheit und Erziehung, 3.

D. Bildungsarbeit unserer Berufs- u. Fach
schulen im totalen Staat, Südhof, Dt. 
Lehrerinnenzeitung, 9.

D. Einführung d. Lehrlings in d. Betrieb, 
Rech, Technische Erziehung, 2.

D. gegenwärtigen Probleme bei der Berufs
beratung der Mädchen, Hinze, Gesundheit 
und Erziehung, 3.

D. Praxis der Berufsberatung vom volks
wirtschaftlichen Standpunkt, Lichti, Ge
sundheit u. Erziehung, 3.

D. Unterbringung d. nicht hochschulberech- 
tigten Abiturienten, Remlov, D. Arbeits
fürsorge, 5.

Entwicklungsperioden d. Berufsberatung, 
Jugend u. Beruf, 2.

Hitler-Jugend vor d. Berufswahl, Bielfeld, 
D. Rheinprovinz, 3.

Lehrlingsausbild. u. Lehrlingserziehung, 
Blaum, Techn. Erziehung, 3.

Vorschlag z. Neuordn. d. Ausbild. v. Berufs
schullehrern, Henne, Techn. Erziehung, 3.

Wartezeit zwischen Schulaustritt u. Berufs
lehre, Marti, Pro Juventute, 3.

Was wird aus d. Schulentlassenen 1934? 
Liebenberg, Bl. d. Dt. Roten Kreuzes, 2.

Zur Berufswahl d. Abiturientinnen, Dietrich, 
Bl. d. Dt. Roten Kreuzes, 3.

Ausland
Berufl. Umschichtungen i. d. Vereinigten 

Staaten i. d. Jahren 1850—1930, Reichs- 
arbeitsbl., 7.

Berufsberatung im Auslande, Kaunhoven, 
Gesundheit und Erziehung, 3.

Arbeitslosenversicherung
Arbeitslosenunterstützung u. Gelegenheits

verdienst, Heun, D. Sozialversicherungs
beamte, 4.

Ausscheiden v. Frauen aus d. Arbeitsmarkt 
u. Unterstützungsberechtig., Kuhlgatj, D. 
Arbeitslosenversicher., 12.

D. Organisationsplan d. Reichsanstalt f. Ar
beitsvermittlung u. Arbeitslosenversicher. 
zur Bek. d. Arbeitslosigkeit, Handrick, 
NS. Sozialpolitik, 5.

D. Bedeut, d. Grundlohns f. d. Arbeitslosen
versicherung, Andree, D. Dt. Innungs- 
krankenk., 219.

D. Entwicklung d. Arbeitslosigkeit, d. Unter
stützungsaufwandes u. d. Reichswohlfahrts
hilfe i. d. nordwestdeutschen Städten, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins, 1.

D. Frau in d. Statistik d. Arbeitslosen, 
Gaebel, D. Frau, 6.

D. Lage unserer Arbeitslosen, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins, 1.

D. Neurasthenie d. dauernd. Arbeitsl., 
Nötjel, D. Arbeitslosenversicherung, 12.

D. Reichsanstalt im neuen Reich, Rechner, 
D. Sozialversicherungsbeamte, 2.

D. Versicherungspflicht i. d. Arbeitslosen
versicherung, Biewendt, Wohlfahrtsw., 9.

Arbeitsdienst
Arbeitsdienstaufgaben in Schlesweig - Hol

stein, Richter, Dt. Arbeitsdienst, 9.
Arbeitsdienstwillige, Notstandsjarb., Pflicht- 

u. Fürsorgearbeiter u. ähnl. Beschäftigte 
u. ihre Stellung im Fürsorgerecht, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins, 1.

Ärztl. Gedanken zum deutschen Frauen
arbeitsdienst, Lölhöffel, Bl. d. Dt. Roten 
Kreuzes. 2.

Aus d. Leben unseres Reichsarbeitsführers, 
Dt. Arbeitsdienst, 5.

Aus d. Entwickl. d. Arbeitsdienstes, Soz. 
Praxis, 6.

D. Werkhalbjahr d. Abiturientinnen im Ur
teil seiner Teilnehmerinnen, Ehrle, D. 
christl. Frau, 2.

Dt. Frauenarbeitsdienst, Lemke, Bl. d. Dt. 
Roten Kreuzes, 2, Aufgaben u. Ziele, 1-2.

D. Arbeitsaufgaben d. Arbeitsdienstes, 
Wunderlich, Dt. Arbeitsdienst, 9.

D. Entwickl. d. Arbeitsdienstes, Schlederer, 
Arbeit u. Beruf, 4.

D. Organisation des Frauenarbeitsdienstes, 
Funcke, D. Jugendpflege, 2.

D. Planung im Arbeitsdienst u. d. Not* 
wendigk. langjähriger Finanzier., Tholens, 
Dt. Arbeitsdienst, 9.

Ein Jahr staatspolitische Erziehung im 
nationalsoz. Arbeitsdienst, Kre&schmann. 
Dt. Arbeitsdienst, 5.

Freizeitgestaltung im Arbeitsdienstlager, 
Tzschachmann, Dt. Arbeitsdienst, 10.

Grundsätzliches zum deutschen Frauenarbeits
dienst, Scholts-Klink, Deutscher Arbeits
dienst, 3, D. Jugendpflege, 2.

Richtlinien f. d. Anerkennung d. Arbeits
vorhaben i. Dt. Frauenarbeitsdienst, 
Reichsanstalt, D. Jugendpflege, 2.

Sperrfrist bei Verweigerung d. Landbilfe? 
Köhnc, D. Arbeitsfürsorge, 5.

Wartezeit nach freiw. Arbeitsdienst, Nippgen, 
D. Arbeitslosenversicherung, 12.
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Ausland
D. dt. Arbeitsdienst in Rumänien, Bonfert, 

D. Junge Deutschi., 3.

Gesundheitsfürsorge
Arbeit u. Atmung, Rupp, Reichsarbeits

blatt, 8.
D. Berliner Gesundheitswesen im Spiegel d. 

Haushaltsplanes, Schulze, Zlsdir. f. Ge
sundheitsverwalt. u. Gesundheitsf., 4.

D. kommunale Gesundheitswesen, Schröder, 
D. Gemeindetag, S.

D. sozialhygienisdic Schrifttum im Jahre 
1932, Archiv f. soz. Hygiene u. Demogra
phie, 4/5.

D. Gesundheitszustand d. dt. Arbeitslosen, 
Horn, D. Arbeitsfürsorge, 5.

D. jetzige Stand d. kommunalen Gesundheits
wesens, Walbaum, Berl. Kommunale 
Mitteil., 5.

D. Rheumatismus als Volkskrankheit, Veil, 
Archiv f. soz. Hygiene u. Demographie, 4/5.

Diätische Vorbeug. u. Nachsorge in d. 
offenen Gesundheitsfürsorge, Funck, Freie 
Wohlfahrtspfl., 11.

D. Arbeitslosigkeit als Problem d. Volks
gesundheit, Müller, D. Arbeitsfürsorge, 5.

D. Ärztin in tl. dt. Vor- und Frühzeit, 
Fiftler, D. Ärztin, 3.

D. Ausbildung u. Fortbildung i. d. ärztl. 
Gutachtertätigkeit, Martineck, D. Reichs- 
Versicherung, 1.

D. biologische Gesundheitsstatistik im 
Dienste d. Gesundheitsführung für Mutter 
u. Kind, Meier, Archiv f. soz. Hygiene u. 
Demographie, 4/5.

D. gesell. Grundlagen d. berufl. Gesund
heitsführung, Bauer, Archiv f. soz. Hygiene 
u. Demographie, 4/5.

D. Gesundheitsverhältnisse im Staat Sachsen 
während d. Jahres 1932, Bremme, Ztschr. 
f. Gesundheitsverw. u. Ges.-Fürs., 5.

Ein Jahr nationalsoz. Aufbau im Gesund
heitswesen, Ziel u. Weg, 6.

Etwas über d. Etik d. nationalsoz. Arztes, 
Pleuger, Ziel u. Weg, 6.

Gesundheitsverhältnisse d. Frauen auf d. 
Lande, Rott, D. Landkrankenkasse, 5.

Körperform und sportliche Leistung, Linder, 
Gesundheit u. Wohlfahrt, 2.

Sicherung d. Gesundheit d. Einzelnen ist 
Sicherung d. Gesundheit d. Volkes, Butter
sack, Soz. Erneuerung, 6.

Spital u. Stadtarzt in der dt. Vergangenheit, 
Andreae, Fortschr. d. Gesundheitsfs., 2.

Ausland
Biologischer Gesundheitsdienst in einer eng

lischen Arheiterbevölkerung, Archiv f. 
soz. Hygiene u. Demographie, 4/5.

Jugendgegundheit
Vom Werden d. Schularzt 1. Arbeit, Klose, 

Fortschr. d. Gesundheitsfs., 2.

Müller» und Säuglingsfürsorge
Bericht über d. 11. Tag d. dt. Vereinig, f. 

Säuglings- u. Kleinkinderschuft am 18. Dez. 
1933 in München, Ztschr. d. Reichsfach
schaft dt. Hebammen, 4.

Ein Hilfswerk f. Mutter u. Kind, Soz. 
Praxis, 11.

Frühhilfe für werdende Mütter, Szagunn, 
Aufgaben u. Ziele, 3.

Mutter u. Kind, Berl. Kommunale Mitteil., 5.
Mutterschuft u. Mutterschaftsfürsorge, Hart

wich, D. innere Mission, 2.

Ausland
I Magnifici risultati dclla Giornata della 

madre e del Fanciullo, Maternita ed 
Infanzia, 1.

La Protezione della Maternita e Infanzia 
nella Svezia, Maternita ed Infanzia, 2.

Le Impressioni del Faciulli, Maternita ed 
Infancia, 2.

Sui limiti della competenza delP Opera 
nazionale maternita e infanzia, nei 
riguardi degli anormali fisici e psichici 
Pro Juventute, 3.

Tbc.-Fürsorge
Beruf u. Tuberkulose, Neumann, D. Tuber

kulose, 4/5.
D. Auswirk. d. Tuberkulose in d. Schule, 

Kayser-Petersen, D. Tuberkulose, 4.
Eigennuft u. Gemeinnuft in d. Tuberkulose

bekämpfung, Kayser, Reichstuberkulose 
bl., 3.

Erfahrungen in d. ländl. Tuberkulosefürsorge, 
Koester, Ztschr. f. Ges.-Verw. u. Ges.- 
Fürs., 6.

Lupus u. seine Behandl., Mendel, Kranken
dienst, 3.

Über d. Vererbung d. Tuberkulose, ihre 
heutige Lehre u. d. praktischen Folge
rungen f. d. nationalsozialistischen Staat, 
Nüssel, D. Rheinprovinz, 3.

Vererbung u. Tuberkulose, Ickert, Archiv f. 
soz. Hygiene u. Demographie, 4/5.

Welche Quellen f. d. Auffinden d. Tuberku
lösen sind am ertragreichsten. Kühl, 
Reichstuberkulosebl., 3.

Alkoholkrmkenfürsorge
Arzt u. Alkohol, Gabriel, Internat. Ztsdir. 

geg. d. Alkoholistn., 6.
Unsere Beweg., wie sie v. Gegnern gesehen 

wird, Iiercord, Internat. Ztschr. geg. d. 
Alkoholism., 6.

RnuBchgiflbekämpfung
Bekämpfg. d. Rauschgiftsüchten durch d. 

Kriminalpolizei, Thomas, Ztschr. f. Ges.- 
Verw. u. Ges.-Fürs., 5.
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Gcigteakrankenfürsorge
Z. Frage d. Anstaltskosten f. gemeingefährl. 

Geisteskranke in Preußen, Weißer, Soz. 
Praxis, 9.

Ausland
Considerazioni sulla morbositck per malattie 

mentali in Italia nel triennio 1926—28 e 
sui problema di assistenza, Difesa So
ciale, 1.

Erwerbsbegdiränktenfürgorgc
Bekämpfung d. Krüppeltums, Eckhardt, 

Fortschr. d. Gesundheitsf., 2.
D. Kindergarten in d. Taubstummenanstalt 

u. seine Bedeut, f. d. gehörlose Klein
kind, Schürmann, Kindergarten, 3.

Eine behördliche Mahnung an die Bezirks
fürsorgeverbände z. Erfüll, ihrer Pflichten 
im Kampf geg. d. Krüppeltum, Ztschr. f. 
Krüppelfürsorge, 1/2.

Farbenblindheit u. Beruf, Grünewald, Ar
beit u. Beruf, 4.

Hat d. Krüppelfürs. auch im neuen Deutschi, 
noch ihre Berechtig.? Vietor, D. Innere 
Mission, 3.

Hat d. orthopädische Anstaltsturnen einen 
Zweck? Strote, Wohlfahrtswoche, 9.

Vorbeugende Maßnahmen in d. Krüppelfür
sorge, Storch, Brandenburgisches Nach- 
richtenbl. f. Wohlfahrtspfl., 39.

Sozialversicherung
Allgemeines
Dauerausscheider u. Sozialversicherung, Bo- 

finger, Vertrauensarzt u. Krankenkasse, 3.
D. Uebergang d. Schadenersatzanspruchs d. 

Versicherten auf d. Versicherungsträger 
(§§ 1542, 1543 RVO.), Werneburg, D. 
Sozialversicherungsbeamte, 5.

D. Erneuerung d. Sozialversicherung, 
Kraemer, D. Blindenwelt, 3.

D. Gesefygeb. z. Sozialversicherung im ersten 
Jahr d. Nationalen Erhebung, Spohr, Zen- 
tralbl. f. Reichsversicher, u. Reidisver- 
sorg., 4.

D. Landwirtschaft in d. dt. Sozialversiche
rung, Schulte-Holthausen, D. Sozialver
sicherungsbeamte, 4.

D. Sozialversicherung einBt u. jetzt, Engel, 
D. Reichsversicherung, 1.

D. Stell, d. NSBO. in d. Sozialversicherung, 
Züngle, Zentralbl. f. Reichsversicherung 
u. Reichsversorg., 3.

D. Uebertritte in d. Sozialversicherung, 
Zelenka, Soz. Revue, 1/2.

D. Wunderversicherung nach d. neuen Recht, 
Görres, Zentralbl. f. Reichsversicherung u. 
Reichsversorg., 3.

D. Zwangsbeitreib. v. Sozialversicherung*- 
beitrügen u. d. Gesetz v. 27. 12. 33, Wei- 
gelt, Zentralbl. f. Reichsversicherung u. 
Reichsversorg., 3.

Neue Aufgaben d. Sozialversicherung, 
Strukeljahn, D. Dt. Ortskrankenkasse, 6.

Organisation u. Aufbau d. Sozialversiche
rung, Hallbauer, D. Sozialversicherungs
beamte, 2.

Zum Umbau d. Sozialversicherung, Krohn, 
D. Reichsversicherung, 1.

Ausland
D. neue polnische Sozialversicherungsgesetz, 

Trepesch, Dt. Ztschr. f. öffentl. Versiche
rung, 2.

D. Neuregelung d. polnischen Sozialver
sicherung, Resch, D. Versicherungsarchiv, 9.

D. Strafvorschriften d. Österreich. Versiche
rungsrechtes, Meister, D. Versicherungs
archiv, 8.

Sozialversicherung in d. Vereinigten Staaten 
v. Amerika, Ried, Soz. Praxis, 11.

Krankenversicherung
Ausgab. f. freiwillig Versicherte, Augustin 

Finkenrath, D. Dt. Ortskrankenkasse, 6.
D. augenblickl. Stand d. Besoldungsrcchts f. 

d. Angestellten d. Krankenk. in Preußen, 
Heller, D. Sozialversicherungsbeamte, 2.

D. Krankenstand im Jahre 1933, Paul, D. 
Dt. Ortskrankenk., 5.

D. Schrumpfungsprozeß d. Träger d. reichs- 
gesetzl. Krankenversicherung nach dem 
nationalen Aufbruch, Liebrecht, D. Dt. 
Innungskrankenk., 219.

D. Vertrauensarzt, Thulcke, D. Dt. Innungs
krankenk., 219.

D. Arbeitsunfähig^, Kurth, Zentralbl. f. 
Reichsversicher, u. Reichsversorg., 4.

D. Ausdehnung v. Innungskrankenk., D. Dt. 
Innungskrankenk., 218.

D. Auswirkungen d. 4. VO. z. Neuordn. d. 
Krankenversicherung v. 3. 2. 34 f. Preußen, 
Ministeriell)! f. Wirtschaft u. Arbeit, 4.

D. Betriebskrankenk. in soziologischer Be
tracht., Schwenger, D. Betriebskrankenk., 6.

D. Dauer d. Krankenhilfe nach § 183 RVO., 
Beier, D. Sozialversicherungsbeamte, 5.

D. Ergebnisse d. Krankenkassenmitglieder
statistik i. Dez. 1933 u. i. Jahre 1933, 
Reichs-Arbeitsmarkt-Anzeiger, 4.

D. Krankenversicherung im Lichte d. Ge
sellschaftslehre, Reermann, D. Betriebs
krankenk., 5.

D. Prüf. d. Krankenkassenangestellten, 
Trode, Zentralbl. f. Reichsversicherung u. 
Reichsversorg., 3.

Gemeinlast u. Lastenausgleich i. d. Kranken
versicherung? Heinemann, D. Betriebs
krankenk., 6.

Kann ein Kassenangestellter fahrlässige 
Körperverletz. dadurch begehen, daß er 
einem Versicherten d. Krankenhauspflege 
versagt* Richter, Zentralbl. f. Reichsver- 
sicherung u. Reichsversorg., 3.

Kann ein Kassenvorstand Leistungen aus 
„Billigkeitsgründen*4 gewähren, auch wenn 
Gesetz ii. Satzungen solche Satzungen nicht 
vorsehen? Neumann, D. Dt. Innungs
krankenk., 219.
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Krankenkassenmitglieder u. Krankenstand 
im Jahre 1933, Dt. Ärzteblatt, 10.

Krankenversicherungspflicht u. Beschäftig 
gungsverhältn., Schubert, D. Landkranken
kasse, 6. D. peri

Neues aus der Krankenversicherung, Soz. versic
Praxis, 12.

Neues Recht f. d. Kassenvereinigungen,
Grünewald, Dt. Ärzteblatt, 10.

Planmäßigk. beim Einzug d. Beiträge in d. 
Krankenversicherung, Steidl, Zcntralbl. f.
Reichsversicher, u. Reichsversorg., 4.

Recht u. Verwaltung d. Krankenkassen nach 
d. nationalen Revolution unter bes. Be* 
rüdes, d. preuß. Verhältnisse, Heller, D. 
Reichsversicherung, 1.

Sicherung d. Geschäfts- u. Kassenführung d. 
Krankenkassen, Ritzerfeld, D. Sozial
versicherungsbeamte, 4.

Um d. Wartezeit f. Familienkrankenpfl., 
Zentralbl. f. Reichsversicher, u. Reichs
versorg., 4.

Zweckstatistiken auf d. Gebiete d. Kranken
versicherung, Paul, D. Dt. Ortskranken
kasse, 6.

Ausland

D. Höhe d. Ersatzanspruches an d. Berufs
genossenschaften nadi d. §§ 1504 bis 1507 
RVO., Kienker, Zentralbl. f. Reichsver- 
sicherung u. Reichsversorg., 3.

■sönl. Verwaltungskosten d. Unfall- 
icherungsträger im Spiegel d. Kritik, 

Gravenhorst, D. Sozialversicherungs
beamte, 5,

D. Stellung des Arztes im Dienste d. Reichs
unfallversicherung, Stahl, D. Berufs
genossenschaft, 5.

D. Unfallheilverfahren auf d. Lande unter 
bes. Berücksichtig, d. Abhandl. v. Dr. 
Wette, Stahl, D. Berufsgenossenschaft, 4.

Heimarbeit u. Unfallversicherung, Treue, 
Soz. Praxis, 9.

Nochmals zur Stellung d. Arztes in d. 
Reidisunfallversicherung, Stahl, D. Be
rufsgenossenschaft, 6.

Unfallverhütung in Betrieben d. Gesund
heitsdienstes, Schiler, Bl. d. Dt. Roten 
Kreuzes, 3.

Unfallversicherung im Unfallversicherungs
verband d. bayer. Gemeinden, Bezirke u. 
Kreise, Schwinger, D. Bayer. Bürger
meister, 6/7.

Malattie Sociali e difesa della razza, Difesa 
sociale, 1..

Spitalsverpflegskosten f. Familienangehörige, 
Dt. Ztschr. f. öffentl. Versicherung u. 
Volkswohlf., 2.

Invalidenversicherung
D. Auswirk. d. Sozialversicherungsreform 

auf d. Invalidenversiiherung, Zumbansen, 
Soz. Praxis, 9.

Heil- u. Erholungsfürsorge f. Kinder, 
Jugendliche u. kinderreiche Mütter seitens 
d. LVA. Hannover im Rahmen ihrer 
freiw. Leistungen. Wohlfahrtsbl. f. d. 
Prov. Hannover, 1/2.

Unfallversicherung
Arbeitsschlacht u. berufsgenossenschaftl. 

Unfallverhüt., Hippe, D. Sozialversiche
rungsbeamte, 5.

D. Betriebsunfälle d. Jahres 1932, aufgeteilt 
nach d. Schema d. amtl. preuß. Statistik, 
D. Kompaß, 5.

D. entschädigungspflichtigen Berufskrank
heiten, Bauer, D. Sozialversicherungs
beamte, 4.

D. finanzielle Lage d. gewerblichen Brufs- 
genossenschaften, Roewer, D. Berufs
genossenschaft, 6.

Angestelltenversicherung
D. Reichsversicherungsanstalt f. Angestellte 

im Geschäftsjahr 1933, Griessmeyer, Amtl. 
Nachrichten f. Reichsversicherung, 2.

Ausland
Rechtsfragen aus d. österr. Angestellten

versicherung, Czerny, D. Versicherungs- 
archiv, 9.

Knappschaftliche Versicherung
Schu^ d. Familie — Bevölkerungspol. Auf

gaben d. Knappschaftskrankenkasse, Jacob, 
D. Sozialversicherungsbeamte, 4.

Soziale Ausbildung«- und Berufgfragcn
D. Behinderte als Mitarbeiter in d. Wohl

fahrtspflege, Fundinger, Ztschr. f. Krüppel- 
fürs., 1/2.

Volksbildung — Freizeitgestaltung
D. Kulturstünde, Haarkens, Volk im Wer

den, 6.

Ausland
Freizeitgestaltung in Italien, Witt, Volks

wohl, 6.

Bücherbesprechunffen
Preußisches Fürsorgerecht. Textausgabe der 

fürsorgerechtlichen Bestimmungen. Grü
ner Verlag, Bernau b. Berlin 1934. 32 S.

Die Preußischen Vorsckriften auf dem Ge
biet des Fürsorgerechts sind nicht nur durch 
die Fürsorgegesetzgebung des Reichs, son
dern auch durch die tiefgreifende Umgestal

tung der Preußischen Verwaltung sehr erheb
lich berührt worden, ohne daß die eingetre- 
tenen Änderungen immer mühelos erkenn
bar wären. Die kleine Broschüre ist deshalb 
sehr zu begrüßen, weil sie die Preuß. Aus- 
führungsVO. zur RFV., die Ausführungs- 
bestimmungen dazu, sowie die VO. über Für
sorgeleistungen von 1924/31, über Fest-
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setjung von Ordnungsstrafen im Fürsorge* 
ermittlungsverfahren von 1931 und über die 
Einwirkung der vorstädtischen Kleinsiedlung 
auf die Fürsorgeleistungen von 1932 in der 
Fassung bringt, die dem Stand der Geseg- 
gebung vom März 1934 entspricht.
Gemeindeverfassungsgeseg v. 15. 12. 1933 u. 

Gemeindefinanzgesetj v. 15. 12. 1933. Text
ausgabe. Verlag W. Koblhammer, Stutt
gart. 127 S., 1,50 RM.
Textausgabe mit einem ausführlichen 

Sachverzeichnis, das den Gebrauch des Buches 
sehr erleichtert.
Führer durch die Behörden und Verbände. 

Von Oberregierungsrat Dr. Ludwig Münz 
und Ministerialamtmann Carl Lehmann. 
Verlag: Weidmannsche Buchhandlung,
Berlin 1933. Pr. 1,50 RM.

Es besteht zweifellos ein großes Be
dürfnis danach, eine Übersicht über die 
gegenwärtige Organisation der staatlichen 
Verwaltung und der großen wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Verbände zu er
halten. Diesem Zweck dient die Schrift. 
Genaue Adressen und Angabe der Fern
sprechnummern machen das Werk zu einem 
praktischen Handbuch für jedermann. Daß 
manche Anschriften in dem Ende November 
1933 abgeschlossenen Buch inzwischen über
holt sind, ist unvermeidlich.

Die WohnungsWirtschaft Hamburgs vor und 
nach dem Kriege. Von Dr.-lng. H. Pe
ters. Hamburger Verlag für Grund
eigentum u. Wohnungswesen. Hamburg 
1933. 173 Seiten.
Der Verfasser nimmt die Beendigung der 

Wohnung8zwangswirtschaft zum Anlaß eines 
Rück- und Ausblicks auf die Wohnungswirt
schaft und -politik. Als Leiter des Ham
burger Wohnungsamt geht er von den ihm 
besonders naheliegenden örtlichen Verhält
nissen aus und benutzt auch die Ergebnisse 
hamburgischer Statistiken und Erhebungen. 
Trotzdem kommt dem Buch allgemeine Be
deutung zu. Im ersten Teil schildert der 
Verfasser die freie Wohnungswirtschaft und 
die Entwicklung des Wohnungswesens bis 
zum Ende des Weltkrieges, im zweiten be
handelt er die öffentliche Wohnungsbewirt
schaftung von 1919—1933, im dritten und 
letzten erörtert er die künftige Wohnungs
wirtschaft und ihre wirtschaftlichen und be
völkerungspolitischen Grundlagen sowie die 
Bedeutung der Wohnungszwangswirtschaft 
für die künftige Wohnungspolitik. Das 
ebenso sachkundig wie lebendig geschriebene 
Buch verdient über Hamburgs Grenzen hin
aus in ganz Deutschland lebhaftes Interesse.

Die Welt des Arztes. Von Erwin L i e k. 
Verlag Carl Reissner, Dresden 1933. 
242 S. Pr. 5,80 RM.
Liek führt auch in seinem neuesten Buch 

unbeirrbar den Kampf fort, den er mit der

Aufsehen erregenden Schrift: „Der Arzt und 
seine Sendung“ begonnen hat: Die Heil
kunde ist kein Handwerk und daher nicht 
wie ein solches erlernbar; jedenfalls darf 
das, was handwerklich im ärztlichen Beruf 
ist, nicht zum Selbstzweck werden, sondern 
muß sich wieder in den Dienst einer höheren 
Einsicht stellen, welche die wichtige Stellung 
des Seelenlebens im Arztberuf wieder an
erkennt; die Nichtbeachtung dieser Erkennt
nis seitens so vieler Ärzte hat hauptsächlich 
zum Niedergang des ärztlichen Ansehens im 
Volke beigetragen. Ganz zu Unrecht 
pflegt der Arzt die Suggestionstherapie 
als Heilmittel zu verachten, während 
sie doch nachweisbar tiefgreifende Einwir
kungen selbst gegenüber organischen Leiden 
haben; alle die außerordentlichen Fort, 
schritte, welche die fachärztliche Wissenschaft 
besonders in den legten 30 Jahren gemacht 
hat, können nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß es eben doch eine Reihe von Krank
heiten gibt, denen sie mit ihren rein tech
nischen Hilfsmitteln noch machtlos gegenüber
steht; hier wird der Hebel von ganz anderer 
Seite, nämlich vom Seelenleben aus, oft mit 
günstigstem Erfolg angesegt; das erklärt 
vielfach die Erfolge sogenannter Kur
pfuscher; der Mangel an Vertrauen zur 
Staatsmedizin ist weiterhin besonders durch 
„Versuche an Menschen“ gefördert worden, 
bei denen sich zum Teil tiefbeschämende 
Vorgänge abgespielt haben.

Auch diese neue Abhandlung Lieks wird 
heftige Angriffe erfahren. — Sie können 
sein großes Verdienst um die Reinigung des 
Arztberufes von den Schlacken mechanisti
scher und materialistischer Abirrungen und 
um die Wiedererweckung biologischen Den
kens nicht mindern. Dr. Eberhard.

Die Stellung des Arztes im Staate. Von 
Dr. med. Anton Graf. Verlag von 
J. F. Lehmann, München 1933. 112 S.
Pr. 3,60 RM.
Die Erscheinung des ständig sinkenden 

Ansehens des ärztlichen Standes bildet auch 
bei Graf den Ausgangspunkt seiner Be
trachtungen. Im Gegensag zu Liek erblickt 
der Verfasser jedoch den „Kardinalfehler“ 
in der mangelhaften Ausbildung des ärzt
lichen Nachwuchses. Jeder junge Arzt solle 
verpflichtet werden, bei einem erfahrenen 
älteren Praktiker, als seinem „Meister“, ge
wissermaßen eine Lehrzeit durchzumachen, 
bevor er Bich als selbständiger Arzt nieder
lassen dürfe. Weitere „Vorschläge zur 
Besserung der Stellung des Arztes im 
Staate“ bestehen in der Verpflichtung der 
Ärzteschaft zu regelmäßiger wissenschaft
licher Weiterbildung, der Aufhebung der 
Kurierfreiheit, Beschränkung der freien 
Arztwahl, Besoldung des Arztes durch eine 
zu bildende „Reichsärztegemeinschaft“, an 
deren Kasse die Krankenversicherungsbei-
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träge zu zahlen sind, wobei jedoch die 
eigentliche „Versicherung“ durch ein Spar. 
System ersetzt werden soll. Der Existenz
vernichtung älterer Ärzte durch junge Kon
kurrenten soll durch eine zweckmäßige Plan
wirtschaft vorgebeugt werden. Dem Ein- 
wande, daß durch seine Vorschläge die Frei, 
heit des Ärztestandes beseitigt würde, be
gegnet der Verfasser mit der Feststellung, 
daß sie ihn seiner Ansicht nach aus der bis
herigen Unfreiheit und Abhängigkeit heraus
führe. Dr. Eberhard.

Der Rechtsschuft der Kinderreichen in 
Gegenwart und Zukunft. Von Dr. Albert 
Fux i us. Verlag Conrad Triltsch, Würz
burg. 110 S. Pr. 2,—RM.
Das Buch gibt eine Übersicht über die 

einschlägigen deutschen Bestimmungen auf 
allen in Betracht kommenden Gebieten und 
eine Darstellung der ausländischen, insbe
sondere der französischen, belgischen und 
italienischen Geseftgebung. Die zahlreichen 
Vorschläge zur Besserung der Lage der 
Kinderreichen im Zusammenhang mit der er
strebten Eindämmung des Geburtenrück
gangs werden eingehend erörtert. Das Buch 
befaßt sich mit Problemen, die gerade gegen
wärtig im Vordergründe des Interesses 
stehen, und wird deshalb den großen Leser
kreis finden, den es verdient.

Die französische Sozialgeseftgebung im 
Dienste der Sozialversicherung von Dr. 
Hans Zeck. Berlin 1933. Verlag Richard 
Schoeft. 27 S. Pr. 1,20 RM.

Das Heft enthält eine vollständige Zu
sammenstellung aller bevölkerungspolitischen 
Maßnahmen in Frankreich, und zwar nach 
dem Stande vom Juni 1933. Berücksichtigt 
sind nicht nur die Vorschriften über staat
liche Kinderprämien und -beihilfen, sondern 
auch die französische Sozialversicherung und 
die Familienunterstüftungen durch Ausgleichs
kassen, die Steuergeseftgebung, die Woh
nungsfürsorge, die Reisevergünstigungen u. a.

Enquete sur Ies conditions de vie des 
famille« nombreuses en Belgique. Par 
M. Ernest M a h a i m. Editeur Georges 
Thones, Liege 1933. 174 S.

Die belgische Gruppe der Internationalen 
Vereinigung zur Erforschung der Bevölke- 
rungsprohleme hat von April 1930 bis Ja
nuar 1933 eine Erhebung über die Lebens
bedingungen kinderreicher Familien in 
Belgien veranstaltet. Der für diesen Zweck 
entworfene Fragebogen umfaßt mehr als 
70 Punkte, die sich u. a. auch auf das Fa
milienbudget, die Wohnverhältnisse, die Er- 
xiehungs- und Berufslage der Kinder sowie 
die Stellung von Vater und Mutter in der 
Familiengemeinschaft beziehen. Besonderer

Wert ist nicht so sehr auf nackte Zahlen- und 
Tatsachenangaben als vielmehr auf eine Dar
stellung der soziologischen Verhältnisse ge
legt worden. Die 140 der Untersuchung zu
grunde gelegten Fälle sind zu etwa 40 % 
vom Belgischen Bund der Kinderreichen, im 
übrigen von Fürsorgerinnen und Schülern 
der Wohlfahrtsschulen erforscht worden. Die 
Verfasser haben bei der Besprechung der Er
gebnisse der Erhebung und den soziolo
gischen Schlußfolgerungen nicht übersehen, 
daß die gewonnenen Unterlagen nicht aus
reichen, um statistische Zahlen oder allge
mein gültige Lehrsäfte daraus abzuleiten. 
Um so interessanter und wertvoller sind ihre 
Darlegungen, aus denen die Vielheit der 
Probleme der kinderreichen Familie klar 
hervorgeht. Durch den Abdruck des wesent
lichen Inhalts der 140 Ermittlungen kann 
sich der Leser ein selbständiges Urteil über 
die Ergebnisse der Untersuchungen bilden. 
Sie sind — wie das Buch selbst betont — 
eine Ergänzung der von der Deutschen Aka
demie für soziale und pädagogische Frauen
arbeit herausgegebenen Monographien. Troft 
der beträchtlichen Unterschiede zwischen den 
belgischen und den deutschen Verhältnissen 
ist das Buch auch für uns sehr lehrreich.

Les Allocations Familiales en Belgique von 
Georges H e y m a n. Editeur: Maison 
Ferd. Larcier, Brüssel 1933. 68 S. Preis 
12 Fr.
Das Buch enthält eine Art Rechenschafts

bericht über die Erfahrungen mit dem bel
gischen Geseft über Familienzulagen, das im 
Jahre 1932 erstmalig in voller Wirksamkeit 
war. Das Geseft hat sich im großen und 
ganzen bewährt. Einige Mängel bleiben frei
lich noch zu beseitigen. So ist es z. B. noch 
nicht gelungen, alle Arbeitgeber restlos an 
den Lasten der Ausgleichskassen zu beteiligen; 
fast 25 % scheinen sich die in mancher Hin
sicht etwas weitmaschigen Vorschriften zu- 
nufte gemacht zu haben. Recht bedenklich 
ist auch die Tatsache, daß vielfach bei Ar
beitsstockungen Arbeitnehmer nicht mehr aus- 
seften dürfen, sondern entlassen werden, weil 
die Unternehmer für Tage, an denen Arbeiter 
unfreiwillig arbeitslos sind, Beiträge an die 
Ausgleichskasse zu zahlen haben, solange der 
Arbeitsvertrag und demgemäß auch der An
spruch auf Familienbeihilfen fortbesteht. 
Interessant ist, daß nach den bisherigen 
finanziellen und sozialen Ergebnissen erneut 
die Frage erörtert wird, ob es richtig ist, an 
Familien mit nur einem Kind Beihilfen als 
Pflichtleistung zu gewähren. Sollte in Deutsch
land der vielfach erörterte Plan der Ein
richtung von Ausgleichskassen Gestalt ge
winnen, so werden die mannigfachen Er
fahrungen grundsäftlidier und technischer 
Art, über die der Verfasser berichtet, sehr 
uufmerksain studiert werden müssen.
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